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I 

 

Sachverhalt – Teil 1: 

A studiert im 4. Bachelorsemester Chemie an der Universität H. Nebenbei arbeitet sie als Laborantin 

in einem Chemielabor, um sich ihr Studium zu finanzieren. Allerdings wird in letzter Zeit immer deutli- 

cher, dass es für sie nur schwer möglich ist, das Studium und ihren Job miteinander zu vereinbaren. 

Grund dafür ist die ständige Anwesenheitspflicht während der Vorlesungen und der Laborseminare. 

Besonders ärgerlich ist, dass sie im vergangenen Semester sogar eine Prüfungsleistung nicht 

bestanden hat, da sie aufgrund ihres Jobs nicht durchgehend anwesend sein konnte und die 

Professorin ihres Seminars die Zulassung zur Abschlussprüfung davon abhängig gemacht hatte, dass 

die Studierenden vorher an allen Lehrveranstaltungen des Seminars teilgenommen hatten. 

A findet diese Form der Präsenzpflicht unzumutbar. Sie wendet sich daher an das zuständige Prüfungs-

amt. Dieses verweist auf § 7 der – von den zuständigen Gremien der Universität formell ordnungsge- 

mäß erlassenen – Prüfungsordnung, der im vergangenen Semester auf Grundlage des § 18 Landes- 

hochschulgesetz erlassen wurde. § 7 der Prüfungsordnung lautet: 

 

§ 7 PrüfO – Art und Form von Studien- und Prüfungsleistungen 

(1) Vorleistungen und Prüfungen sind Studien- und Prüfungsleistungen: 

1. Studienleistungen im Sinne dieser Prüfungsordnung sind individuelle Leistungen, die von 

dem Prüfer mit „bestanden“ bzw. „nicht bestanden“ bewertet werden (SL). 

2. Prüfungsleistungen im Sinne dieser Prüfungsordnung sind individuelle Leistungen, die von 

dem Prüfer mit einer Note gemäß § 10 bewertet werden (PL). 

(2) 1 Studien- und Prüfungsleistungen werden in der Regel in folgenden Formen absolviert: 

Klausuren, schriftlichen Hausarbeiten, mündlichen Prüfungen [...] 

2 Als Studienleistungen können auch die Präsenzpflicht sowie die hinreichende Teilnahme an 

Lehrveranstaltungen und Studien festgesetzt werden.“ 

 

A, die zuvor ein paar Semester Jura studiert hat, kann sich nicht vorstellen, dass diese Regelung mit 

ihren Rechten vereinbar ist. Sie hat die Erfahrung gemacht, dass sie den Prüfungsstoff viel effektiver 

in der ruhigen Bibliothek oder zu Hause erlernen kann, statt sich in eine volle Vorlesung setzen zu 

müssen. Die Universität könne ihre Studierenden doch nicht dazu verpflichten, die Zeit unkonzentriert 

in Lehrveranstaltungen abzusitzen. Es gebe schließlich unterschiedliche Lerntypen; der Besuch der 

Lehrveranstaltungen sei für diejenigen Zeitverschwendung, die ohnehin nur über das Lesen lernten. A 

ist der Meinung, dass sie ihr Studium frei gestalten und ihr diese Freiheit nicht einfach genommen 

werden dürfe. Erschwerend trete hinzu, dass nicht einmal die Prüfungsordnung festlege, welche 

Konsequenzen Fehlzeiten hätten, sondern die Professorinnen und Professoren dies selbst entscheiden 

könnten. Dies führe letztlich zu einer uneinheitlichen Handhabung, da die Lehrenden ihre jeweils 

eigenen unterschiedlichen Regelungen festlegen würden. 



 

II 

 

Das Prüfungsamt entgegnet A, dass Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer auf eine gewisse An- 

wesenheit der Studierenden angewiesen seien, um bestimmte Lehr- und Prüfungsformen durchführen 

zu können. Zudem könne nur durch die Möglichkeit einer aktiven Teilnahme der Studierenden am Dis- 

kurs eine hohe Lehrqualität gesichert werden. Um eine uneinheitliche Handhabung zu vermeiden, 

habe der Dekan in einer Fakultätsratssitzung eine Empfehlung für den Umgang mit Fehlzeiten 

gegeben, die sich an alle Lehrenden richte. Es sei aber nicht möglich, die Anwesenheitspflicht gänzlich 

in der Prüfungsordnung festzulegen, da die Anwesenheitspflicht für jede Veranstaltung gesondert 

festgelegt werden müsse. Dies sei nicht zuletzt auch im Interesse der Studierenden. Eine detailliertere 

Regelung würde im Übrigen auch gegen das Recht der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer 

verstoßen, ihre Lehrveranstaltungen frei zu gestalten. 

A überzeugen diese Argumente nicht. Gerade die großen Vorlesungen und Seminare lassen aus ihrer 

Sicht ohnehin keine aktive Teilnahme der Studierenden zu. A will sich daher das Vorgehen des Prü- 

fungsamts nicht gefallen lassen. Sie hält die Regelung der Prüfungsordnung für rechtswidrig. Sie ist 

bereit, bis vor das Bundesverfassungsgericht zu ziehen. Zuvor möchte sie aber wissen, ob in ihrer 

Sache nach Erschöpfung des Rechtswegs eine Verfassungsbeschwerde vor dem 

Bundesverfassungsgericht überhaupt Aussicht auf Erfolg hätte. 

 

 

Aufgabe 1: 

Untersuchen Sie in einem umfassenden Rechtsgutachten, das – ggf. in einem Hilfsgutachten – 

auf alle aufgeworfenen Rechtsfragen eingeht, die Erfolgsaussichten einer 

Verfassungsbeschwerde der A. (40 %) 

 

Auszug einschlägiger Vorschriften: 

 

§ 18 LHSG – Prüfungen; Erlass einer Prüfungsordnung 

(1) Das Studium wird durch eine Hochschulprüfung abgeschlossen; in Bachelor- und Masterstudien-

gängen finden die Prüfungen studienbegleitend statt (Modulprüfungen). 

(2) Hochschulprüfungen werden auf Grund von Prüfungsordnungen abgelegt, die als Satzungen er-

lassen werden. 

(3) Die Prüfungsordnungen enthalten Regelungen zum Prüfungsverfahren und den Prüfungsanfor-

derungen. 

(4) [...] 

 

 

 



 

III 

 

Teil 2: 

Eine Freundin von A, die B, die an der Technischen Universität T Maschinenbau studiert, hat eine Mo- 

dulabschlussprüfung im 5. Bachelorsemester im Erst- und Wiederholungsversuch nicht bestanden. Die 

Technische Universität T informiert B daraufhin per Bescheid, dass sie das Modul „Mechanik III“ und 

damit gleichzeitig die Bachelorprüfung endgültig nicht bestanden habe. Einen Monat später wird ihr 

zudem ein Bescheid über ihre aus diesen Gründen erfolgende Exmatrikulation zugestellt. B ist verzwei- 

felt. Sie kann nicht glauben, dass es rechtlich einwandfrei sei, dass sie nach nur einer Wiederholungs- 

möglichkeit einfach so exmatrikuliert werde und ihren weiteren beruflichen Werdegang nicht als Inge- 

nieurin im Bereich Maschinenbau verfolgen könne. B habe bisher, was zutrifft, alle Prüfungen erfolg- 

reich absolviert und stehe nun nach fünf Bachelorsemestern ohne Abschluss da. Mittlerweile habe B 

den Stoff des Moduls „Mechanik III“ verinnerlicht und denke fest daran, dass sie bei einer erneuten 

Prüfungsmöglichkeit bestehen und ihr Studium erfolgreich abschließen könne. Enttäuscht blättert B 

mit A durch die Studien- und Prüfungsordnung der Technischen Universität T sowie das Landeshoch- 

schulgesetz. A hält die Exmatrikulation von B aus dem Grund, dass eine einzige 

Modulabschlussprüfung nach zwei Versuchen nicht bestanden wurde, für unverhältnismäßig. 

Gemeinsam wenden sie sich an C, die an der Universität H Jura studiert. 

 

Aufgabe 2: 

Untersuchen Sie in einem Rechtsgutachten – und ggf. ergänzend in einem Hilfsgutachten – die 

Verhältnismäßigkeit der Exmatrikulation von B. (10 %) 

 

Auszug einschlägiger Vorschriften: 

 

§ 40 LHSG – Exmatrikulation 

(1) Studierende werden zum Ende des Semesters exmatrikuliert, in dem sie die vorgesehene 

Abschlussprüfung ihres Studienfaches bestanden haben. 

(2) Studierende sind von der Hochschule zu exmatrikulieren, wenn 

1. sie dies beantragen. 

2. ein Immatrikulationshindernis nachträglich eintritt. 

3. sie eine nach der Prüfungsordnung erforderliche Prüfung endgültig nicht bestanden haben. 

4. sie die Zahlung eines fälligen Semesterbeitrags nicht nachweisen können. 

§ 32 SPO – Gesamtnote 

(3) Die Bachelorprüfung ist endgültig nicht bestanden, wenn 

1. […] 

2. Eine Modulabschlussprüfung auch nach einem Wiederholungsversuch nicht bestanden 

wurde. 



 

IV 

 

Teil 3 (Europarecht): 

Die französische Staatsangehörige Sandrine (S) hat im Frühsommer 2024 erfolgreich das französische 

staatliche Abitur bestanden und möchte nun aufgrund des ausgezeichneten Rufs der Akademie der 

Bildenden Künste (A) in der deutschen Stadt H an dieser staatlichen Akademie studieren. 

Ein Umzug nach Deutschland, um ihren Studientraum zu verwirklichen, bereitet S keine Sorgen: Sie 

hat während ihr er gesamten Schullaufbahn intensiv Deutsch gelernt und kann daher ein 

ausreichendes Sprachniveau für ein Studium in Deutschland nachweisen. 

Zudem fällt S seit ihrer Kindheit durch ihre besondere Begabung für „Streetart“ auf. Streetart ist eine 

besondere Kunstform, mittels der im öffentlichen Raum bunte Bildnisse an Wände aufgesprüht wer- 

den. Die Kommerzialisierung von Streetart ist in Deutschland besonders weit vorangeschritten, sodass 

S sich auch für ihre spätere Karriere als Streetart-Künstlerin von einem Einstieg in den deutschen 

Kunstmarkt viel erhofft. 

S kann es daher kaum erwarten, ihr künstlerisches Talent in Deutschland voll zu entfalten. In 

Frankreich wird Kreativität während der Schulzeit kaum gefördert – dort ist Kunstunterricht an 

staatlichen Schulen nur für die Unter- und Mittelstufe vorgesehen. Während der letzten beiden 

Schuljahre sollen sich die Schülerinnen und Schüler auf geistes- und naturwissenschaftliche Fächer 

konzentrieren. S konnte der Kunst deshalb nur in privat durchgeführten Kursen außerhalb der 

Schulzeit nachgehen. 

Voller Vorfreude hat S ihre Bewerbungsunterlagen für die Zulassung zum Studienprogramm „Moderne 

Formen bildender Künste – Schwerpunkt Streetart“ an die A gesandt. Umso größer ist die Enttäu- 

schung bei S, als sie einen Brief der A enthält, mit dem ihr die Zulassung zu diesem Studienprogramm 

verweigert wird. Die Zulassungsablehnung stützt A darauf, dass S nicht die Voraussetzungen des § 14a 

ihrer Hochschulstudienordnung (StO-A) erfüllt. 

§ 14a StO-A trägt die Überschrift „Besondere Zulassungsvoraussetzungen für Studienprogramme zu 

Modernen Formen bildender Künste“ und lautet: 

(1) Zusätzlich zu den allgemeinen Zulassungsvoraussetzungen ist durch die Bewerbenden der Nach-

weis zu erbringen, dass sie sich über die Belegung von schulischen Leistungs- oder Vertiefungs-

kursen während der letzten beiden Jahre vor Erlangung der Hochschulreife vertieft mit den be-

sonderen Ausprägungen moderner bildender Künste auseinandergesetzt haben. Als gleichwertig 

angesehen wird das Ablegen einer Hochschulzulassungsprüfung im Schulfach Kunst. 

(2) Wurde die allgemeine Hochschulreife an einer ausländischen Schuleinrichtung erworben, an der 

das Fach Kunst nicht bis zum Abitur belegt werden kann, so sind die besonderen Zulassungsvo-

raussetzungen erfüllt, wenn ein Kurs in modernen bildenden Künsten an einer anderen staatli-

chen Einrichtung belegt wurde. 



 

V 

 

S wendet sich daraufhin an die Hochschulleitung der A und trägt vor, es könne doch nicht angehen, 

dass ihre Zulassung zum Studienprogramm nur deshalb verweigert werde, weil sie ihren Schulab- 

schluss in Frankreich erworben habe und dort Kunst an staatlichen Einrichtungen besonders schlecht 

gefördert werde. Immerhin habe sie ihr besonderes Talent für Streetart zwar nicht an staatlichen Ein- 

richtungen, dafür aber über privat organisierte Kurse weiter ausgebaut, um eines Tages ihren Traum- 

beruf ausüben zu können. Als Unionsbürgerin sei sie besonders vor derart ungerechtfertigten Rege- 

lungen wie § 14a StO-A geschützt. 

A hält dem entgegen, sie sei bei Erlass ihrer hochschulinternen Studienordnung schon gar nicht an das 

Unionsrecht gebunden, sodass ein Verstoß des § 14a StO-A gegen Unionsrecht von vornherein aus- 

scheide. Zudem sei im allgemeinen Kunstverständnis der Bevölkerung bedauernswerterweise noch 

immer nicht angekommen, welche Bedeutung die modernen Formen bildender Künste wie Streetart 

haben. Zwar werde Streetart mittlerweile häufig für Werbekampagnen großer Marken eingesetzt; ob 

man aber wirklich von einem Beruf bei Streetart sprechen könne, sei höchst fragwürdig. Rein vorsorg- 

lich weist A schließlich darauf hin, § 14a StO-A sei mit dem Ziel erlassen worden, das deutsche System 

der künstlerischen Hochschulausbildung einheitlich zu gestalten. Mehr als die bereits vorgesehenen 

Ausnahmen könne sie daher beim besten Willen nicht zulassen, auch wenn S sicherlich eine begabte 

Künstlerin sei. 

 

Aufgabe 3: 

S wendet sich an Sie mit der Bitte, in einem umfassenden rechtlichen Gutachten zu prüfen, ob 

sie in ihren „europäischen Freiheiten“ verletzt sein könnte. (40 %) 

 

Aufgabe 4: 

S entscheidet sich schließlich, vor einem deutschen Verwaltungsgericht Rechtschutz zu suchen. 

Was kann das Verwaltungsgericht tun, wenn es unsicher ist, ob § 14a StO-A tatsächlich gegen 

Unionsrecht verstößt? (10 %) 

 

Bearbeitungsvermerk zu Teil 3 (Europarecht): Der vorliegende Sachverhalt ist nicht durch 

unionales Sekundärrecht geregelt. Grundrechte der EU-Grundrechtecharta oder des deutschen 

Grundgesetzes sind nicht zu prüfen. Alle aufgeworfenen Rechtsfragen sind, ggf. 

hilfsgutachterlich, zu prüfen.  
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Gutachten 

Teil 1 – Aufgabe 1 

Die Verfassungsbeschwerde der A hat Erfolg, wenn sie zulässig und soweit 

sie begründet ist. 

A. Zulässigkeit 

Die Verfassungsbeschwerde der A müsste zulässig sein.  

I. Zuständigkeit 

Zunächst müsste das Bundesverfassungsgericht zuständig sein. Dessen 

Zuständigkeit für die Verfassungsbeschwerde ist in Art. 93, I Nr. 4a GG1, § 13 

Nr. 8a BVerfGG normiert. A plant die Verfassungsbeschwerde beim 

Bundesverfassungsgericht einzureichen. Demnach wäre dieses zuständig. 

II. Beschwerdefähigkeit 

A müsste beschwerdefähig sein. Nach Art. 93 I Nr. 4a, § 90 I BVerfGG ist 

“jedermann“, d. h. alle potenziellen Träger eines Grundrechts oder 

grundrechtsgleichen Rechts, beschwerdefähig.2 Als natürliche Person ist A 

Grundrechtsträgerin. Damit wäre ihre Beschwerdefähigkeit gegeben.  

III. Prozessfähigkeit 

Außerdem müsste A prozessfähig sein. Das bedeutet grundsätzlich die 

Fähigkeit innezuhaben, Prozesshandlungen selbst oder durch selbst 

bestimmte Bevollmächtigte vornehmen zu können.3 Im Gegensatz zum 

Prozessrecht muss der Beschwerdeführer einer Verfassungsbeschwerde 

aber nicht voll geschäftsfähig, sondern nur grundrechtsmündig sein.4 A ist 

als Studentin im 4. Semester mit hoher Wahrscheinlichkeit bereits über 18 

Jahre alt, mindestens aber grundrechtsmündig. Somit wäre sie prozessfähig. 

IV. Beschwerdegegenstand 

Es müsste ein tauglicher Beschwerdegegenstand vorliegen. Gem. Art. 93 I Nr. 

4a, § 90 I BVerfGG besteht dieser in einem Akt der öffentlichen Gewalt. 

Tauglich für eine Verfassungsbeschwerde ist jedes potenziell 

grundrechtsverletzende Tun oder Unterlassen der grundrechtsgebundenen 

Gesetzgebung, vollziehenden Gewalt und Rechtsprechung.5 A fühlt sich 

durch die von der Universität erlassene Satzung, genauer § 7 II 2 der 

Prüfungsordnung, in ihren Grundrechten verletzt. Somit läge ein materielles 

Gesetz als Beschwerdegegenstand vor und damit auch ein Akt der 

öffentlichen Gewalt. 

 
1 Alle folgenden §§ ohne Kennzeichnung sind solche des GG 
2 Jarass/Pieroth/Kment-GG, Art. 93 Rn. 14. 
3 Kingreen/Poscher, GR-Staatsrecht II, § 35 Rn. 1457. 
4 Micheal/Morlok, Grundrechte, § 30 Rn. 916. 
5 Schmidt-Bleibtreu/Hofmann/Henneke/Hopfauf-GG, Art. 93 Rn. 459. 
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V. Beschwerdebefugnis 

A müsste zur Beschwerde befugt sein. Nach Art. 93 I Nr. 4a, § 90 I BVerfGG 

muss der Beschwerdeführer bei einer Rechtssatzverfassungsbeschwerde 

dazu substantiiert darlegen, „dass die Möglichkeit einer Verletzung der 

Grundrechte oder grundrechtsgleichen Rechte besteht, und zum anderen er 

selbst, gegenwärtig und unmittelbar vom Beschwerdegegenstand betroffen 

ist.“6 

1. Möglichkeit der Verletzung von Grundrechten oder 

grundrechtsgleichen Rechten 

Zunächst müsste eine Möglichkeit der Grundrechtsverletzung von A 

vorliegen. Zulässiger Prüfungsmaßstab sind dabei die in Art. 93 I Nr. 4a, § 90 

I BVerfGG genannten Grundrechte und grundrechtsgleichen Rechte.7 § 7 II 2 

PrüfO sorgte bei A dafür eine Prüfungsleistung aufgrund mangelnder 

Anwesenheitsmöglichkeit nicht zu bestehen. Dies hat Auswirkungen auf 

ihren Abschluss, der von dem Bestehen der Prüfungen abhängig ist. In 

Betracht kommt daher die Verletzung ihrer Wissenschaftsfreiheit nach Art. 

5 III 1 Var. 2, ihrer Berufsfreiheit nach Art. 12 I, sowie der Freiheit ihrer 

Person gem. Art. 2 II 2. Folglich wäre eine Verletzung ihrer Grundrechte nicht 

ausgeschlossen. 

2. Eigene, gegenwärtige und unmittelbare Beschwer 

A müsste selbst, gegenwärtig und unmittelbar beschwert sein.  

a) Selbstbetroffenheit 

A müsste selbst betroffen sein. Selbstbetroffenheit ist gegeben, wenn der 

Antragsteller selbst Adressat der angegriffenen Maßnahme ist.8 Die 

Prüfungsordnung richtet sich an alle Studenten, von denen A eine ist. Somit 

wäre Selbstbetroffenheit gegeben. 

b) Gegenwärtige und unmittelbare Betroffenheit 

Fraglich ist, ob A gegenwärtig und unmittelbar betroffen ist. Die Beschwer ist 

gegenwärtig, wenn der angegriffene Akt den Beschwerdeführer zum 

Zeitpunkt der Erhebung der Verfassungsbeschwerde schon oder noch 

betrifft.9 Unmittelbare Betroffenheit ist gegeben, wenn die Beeinträchtigung 

nicht rechtsnotwendig ist oder nach der Verwaltungspraxis einen 

besonderen Vollzugsakt voraussetzt bzw. erfordert.10 Vorliegend hat A zwar 

 
6 Burkiczak/Dollinger/Schorkopf/Ruppert/Schorkopf-BVerfGG, § 90 Rn. 85. 
7 Schlaich/Korioth, Das BverfG, Rn. 218. 
8 BVerfGE 97, 157 (164); Schlaich/Korioth, Das BverfG, Rn. 232. 
9 Sodan/Ziekow, Grundkurs ÖffR, § 51 Rn. 31. 
10 BVerfGE 1, 97 (102); Schmidt-Bleibtreu/Hofmann/Henneke/Hopfauf-GG, Art. 
93 Rn. 505. 

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=300&z=BVerfGE&b=97&s=157
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=300&z=BVerfGE&b=97&sx=164


 

3 

 

eine Prüfungsleistung aufgrund der Prüfungsordnung nicht bestanden, 

jedoch ist sie weiterhin Studentin an der Universität H und hat ihren 

Studienplatz noch nicht verloren. Diesbezüglich lässt sich anführen, dass 

eine Verfassungsbeschwerde auch ohne aktuelle und unmittelbare 

Betroffenheit zulässig ist, wenn der Betroffene durch die Norm bereits 

gegenwärtig zu später nicht mehr korrigierbaren Entscheidungen 

gezwungen wird oder von Dispositionen abgehalten wird, die nach späterem 

Gesetzesvollzug nicht mehr nachgeholt werden können.11 Eine 

Exmatrikulation würde für A bedeuten, dass ihr Studium ohne Abschluss 

beendet wäre. Demnach stellt eine dies einen unzumutbaren Vollzugsakt dar, 

den A nicht abwarten braucht. Gegenwärtigkeit und Unmittelbarkeit wären 

dementsprechend ausnahmsweise entbehrlich.  

3. Zwischenergebnis 

A wäre beschwerdebefugt.  

VI. Rechtswegerschöpfung und Subsidiarität 

Der Rechtsweg müsste zuvor erschöpft und der Grundsatz der Subsidiarität 

müsste gewahrt werden. Nach Art. 93 I Nr. 4a, § 90 II 1 BVerfGG ist der 

Rechtsweg noch gegeben, solange noch ein Rechtsmittel oder Rechtsbehelf 

vor den Instanzgerichten zur Verfügung steht.12 Zudem darf keine weitere 

Möglichkeit einer Inzidenzkontrolle bestehen.13 Vorliegend hat sich A bereits 

an das zuständige Prüfungsamt gewendet, wodurch sie keinen Erfolg 

hinsichtlich ihrer Beeinträchtigung erzielen konnte. Es ist anzunehmen, dass 

A den Rechtsweg vorher noch vollständig erschöpft und danach 

Verfassungsbeschwerde einlegt. Demnach wären Rechtswegerschöpfung 

und Subsidiarität gegeben.  

VII. Form und Frist  

Die Verfassungsbeschwerde ist zulässig, wenn Form- und Fristvorschriften 

nach §§ 23 I, 92, 93 I BVerfGG eingehalten werden. 

VIII. Zwischenergebnis 

Die Rechtssatzverfassungsbeschwerde der A wäre zulässig. 

B. Begründetheit 

Die Verfassungsbeschwerde müsste begründet sein. Das ist der Fall, soweit 

A in ihren Grundrechten oder grundrechtsgleichen Rechten verletzt ist und 

dies verfassungsrechtlich nicht gerechtfertigt ist. 

 
11 BVerfGE 75, 246 (263); Schmidt-Bleibtreu/Hofmann/Henneke/Hopfauf-GG, 
Art. 93 Rn. 503, 506. 
12 BVerfGE 54, 53 (65); Zuck/Eisele, Recht d. Verfassungsbeschwerde, Rn. 539. 
13 Schmidt, Grundrechte, Rn. 1020. 

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=300&z=BVerfGE&b=54&s=53
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=300&z=BVerfGE&b=54&sx=65
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I. Wissenschaftsfreiheit, Art. 5 III 1 Var. 2 

A könnte in ihrer Wissenschaftsfreiheit verletzt sein. 

1. Schutzbereich 

Dazu müsste der Schutzbereich von Art. 5 III 1 Var. 2 eröffnet sein. 

a) Persönlicher Schutzbereich 

Zunächst müsste der persönliche Schutzbereich eröffnet sein. Art. 5 III ist ein 

Jedermann-Grundrecht und erfasst diejenigen, die wissenschaftlich tätig 

sind oder dies werden wollen.14 „Studenten sind bei einer Einbeziehung in 

den Vorgang der Wissenschaft durch Seminararbeiten oder eigene 

Forschungen selbst Träger der Forschungsfreiheit, ansonsten sind sie Träger 

der Lernfreiheit.“15 Diesbezüglich ist keine wissenschaftliche Tätigkeit 

gegeben, wenn Wissenschaft lediglich nachvollzogen wird.16 A ist Studentin 

im 4. Bachelorsemester des Studienganges Chemie. Obwohl Seminararbeiten 

und Forschungen mit Sicherheit Teil ihres Studiums sind, ist dies kein 

konkreter Gegenstand ihrer beeinträchtigenden Situation. Demnach wäre sie 

als Studentin Trägerin der Lernfreiheit und damit nicht vom persönlichen 

Schutzbereich des Art. 5 III 1 Var. 2 erfasst.  

b) Zwischenergebnis 

Der Schutzbereich wäre nicht eröffnet. 

2. Zwischenergebnis 

A ist nicht in ihrer Wissenschaftsfreiheit nach Art. 5 III 1 Var. 2 verletzt. 

II. Berufsfreiheit, Art. 12 I 

A könnte weiterhin in ihrer Berufsfreiheit nach Art. 12 I verletzt sein. 

1. Schutzbereich 

Der Schutzbereich des Art. 12 I müsste eröffnet sein.  

a) Persönlicher Schutzbereich  

Zuerst müsste der persönliche Schutzbereich gegeben sein. Dieser erfasst 

nach Art. 12 I alle Deutschen. Der Begriff des „Deutschen“ ergibt sich dabei 

aus Art. 116. Mangels anderweitiger Angaben im Sachverhalt ist 

anzunehmen, dass A die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt. Folglich wäre 

der persönliche Schutzbereich eröffnet. 

b) Sachlicher Schutzbereich  

Zudem müsste der sachliche Schutzbereich eröffnet sein. Gem. Art. 12 I wird 

das Recht der freien Wahl und Ausübung von Beruf, Arbeitsplatz und 

 
14 BVerfGE 35, 79 (112); StuKo-GG/Gröpl, Art. 5 Rn. 108. 
15 BVerfGE 55, 37 (67 f.); Hufen, Staatsrecht II, § 34 Rn. 15. 
16 Classen, Staatsrecht II, § 11 Rn. 85. 
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Ausbildungsstätte gewährleistet.17 Diesbezüglich wird im Sinne einer 

„Dreistufenlehre“ zwischen objektiven und subjektiven 

Zulassungsvoraussetzungen, sowie Ausübungsregelungen unterschieden.18 

Dabei regeln subjektive Zulassungsvoraussetzungen nach Maßgabe 

persönlicher Qualifikationen das „Ob“ der Berufstätigkeit.19 Darunter fällt 

die Freiheit der berufsbezogenen Ausbildung, unter anderem an 

Universitäten und anderen Hochschulen.20 Der gewährleistete 

Schutzumfang dieser berufsbezogenen Ausbildung wird dabei weit 

interpretiert und beinhaltet insbesondere deren Aufnahme, deren 

Durchlaufen und Beendigung einschließlich der Teilnahme an Prüfungen.21 

A studiert an der Universität H im Bachelorstudiengang Chemie. Aufgrund 

einer ständigen Anwesenheitspflicht in den Vorlesungen und Seminaren hat 

A bereits eine Prüfungsleistung nicht bestanden. Diese Bedingung kann 

zukünftig dafür sorgen, dass A nicht in der Lage ist, alle Prüfungen bestehen 

zu können. Dementsprechend könnte sie ihren Studienplatz verlieren und 

gleichzeitig ihren Abschluss nicht bestehen. Folglich ist sowohl das 

Durchlaufen des Studiums als auch die Beendigung einschließlich der 

Teilnahme an allen Prüfungen gefährdet. Damit geht die Gefährdung ihres 

gewählten zukünftigen Berufes in Form einer subjektiven 

Zulassungsvoraussetzung einher. Der sachliche Schutzbereich wäre eröffnet. 

c) Zwischenergebnis 

Der Schutzbereich des Art. 12 I wäre eröffnet. 

2. Eingriff 

Es müsste ein Eingriff in die Ausbildungsfreiheit der A durch § 7 II 2 PrüfO 

vorliegen. Der klassische Eingriffsbegriff verlangt ein rechtsförmliches 

staatliches Handeln, das gezielt und unmittelbar beeinträchtigend und mit 

Zwang durchsetzbar ist.22 Da sich diese Voraussetzungen als zu eng 

erweisen, weitet der moderne Eingriffsbegriff die vier genannten Kriterien 

aus, sodass in jedem staatlichen Handeln ein Eingriff liegen kann.23 Als 

Eingriff fällt darunter „die Exmatrikulation als Konsequenz aus einer nicht 

bestandenen Teilprüfung im Studium.“24 § 7 Abs. 2 S. 2 PrüfO legt fest, dass 

 
17 BeckOK-GG/Ruffert, Art. 12 Rn. 40. 
18 BVerfGE 7, 377 (404 ff.); Sodan/Ziekow, Grundkurs ÖffR, § 40 Rn. 28. 
19 Kingreen/Poscher, GR-Staatsrecht II, § 21 Rn. 1099; StuKo-GG/Gröpl, Art. 12 
Rn. 59. 
20 StuKo-GG/Gröpl, Art. 12 Rn. 20. 
21 StuKo-GG/Gröpl, Art. 12 Rn. 25. 
22 Detterbeck, ÖffR, Rn. 282. 
23 Epping/Lenz/Leydecker, Grundrechte, Rn. 393. 
24 Kingreen/Poscher, GR-Staatsrecht II, § 21 Rn. 1099. 
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als Studienleistungen auch eine Präsenzpflicht oder eine hinreichende 

Teilnahme an Lehrveranstaltungen und Studien festgelegt werden können. 

Diese Regelung führte bei A dazu, dass sie nicht zur Abschlussprüfung 

zugelassen wurde, weil sie aufgrund ihres Jobs nicht durchgehend anwesend 

sein konnte. Dies kann zukünftig dazu führen, dass A ihre Prüfungen nicht 

besteht und es zu einer Exmatrikulation kommt. Somit würde es sich um eine 

subjektive Zulassungsvoraussetzung handeln und einen Eingriff in die 

Ausbildungsfreiheit nach Art. 12 I der A wäre gegeben. 

3. Verfassungsrechtliche Rechtfertigung 

Der Eingriff in den Schutzbereich des Art. 12 I könnte allerdings 

verfassungsrechtlich gerechtfertigt und damit zulässig sein.  

a) Einschränkbarkeit 

Art. 12 I müsste einschränkbar sein. Entgegen dem Wortlaut des Art. 12 I 2, 

stellen die Berufswahl und die Berufsausübung ein einheitliches Grundrecht 

dar, das auf alles Stufen durch oder auf Grund eines Gesetzes eingeschränkt 

werden kann.25 Es handelt sich also um einen einfachen Gesetzesvorbehalt. 

Art. 12 I ist einschränkbar. 

b) Verfassungsmäßigkeit des einschränkenden Gesetzes 

Die gesetzliche Eingriffsregelung des § 7 PrüfO müsste weiterhin 

verfassungsrechtlich gerechtfertigt sein, also die formelle und materielle 

Verfassungsmäßigkeit erfüllen. 

aa) Formelle Verfassungsmäßigkeit 

§ 7 PrüfO ist formell ordnungsgemäß erlassen worden. 

bb) Materielle Verfassungsmäßigkeit 

Fraglich ist jedoch, ob § 7 PrüfO auch materiell verfassungsmäßig ist. 

(1) Bestimmtheitsgebot, Art. 20 III 

Das aus dem Rechtsstaatsprinzip folgende Bestimmtheitsgebot nach Art. 20 

III müsste eingehalten worden sein. Demnach muss das Gesetz „ungeachtet 

aller Konkretisierungsspielräume für die Verwaltung jedenfalls so bestimmt 

sein, dass der einzelne Grundrechtsträger auf Grund der gesetzlichen 

Regelung vorhersehen kann, welche Eingriffe ihn erwarten.“26 Hinsichtlich § 

7 PrüfO ist festzustellen, dass aus Abs. 2 S. 2 durchaus bestimmt hervorgeht, 

dass eine Präsenzpflicht als Studienleistung gefordert werden kann. Gemäß 

der Aussagen des Prüfungsamts würde eine noch detailliertere Bestimmung 

in die Lehrfreiheit der Professoren und Professorinnen nach Art. 5 III 

eingreifen. Das dazu nötige Ermessen ist der Verwaltung, den 

 
25 Hufen, Staatsrecht II, § 35 Rn. 26. 
26 Hufen, Staatsrecht II, § 9 Rn. 7. 
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Lehrmitarbeitern und Lehrmitarbeiterinnen zuzumuten. Demnach wurde 

das Bestimmtheitsgebot hinreichend eingehalten.  

(2) Parlamentsvorbehalt 

Es dürfte sich nicht um einen Parlamentsvorbehalt handeln. Dieser leitet sich 

aus dem Demokratieprinzip ab und besagt, dass Entscheidungen von 

herausragender Bedeutung für den Staat nicht ohne parlamentarische 

Zustimmung getroffen werden dürfen.27 Nach der Wesentlichkeitstheorie 

fallen darunter solche Entscheidungen, die für das Gemeinwesen oder die 

Verwirklichung der Grundrechte von besonderer Bedeutung sind und 

demnach eine gesteigerte Grundrechtsrelevanz aufweisen.28 Hinsichtlich der 

Ausbildungsfreiheit ist der parlamentarische Gesetzgeber für die 

wesentlichen Fragen über die Vergabe von Studienplätzen zuständig, 

insbesondere für Auswahlkriterien wie den numerus clausus.29 Bei der 

vorliegenden Regelung handelt es sich um eine Prüfungsordnung, welche 

grundsätzlich nicht in den Zuständigkeitsbereich des Parlaments fällt. 

Zusätzlich dazu beinhaltet § 7 PrüfO keine direkte Anordnung, die zur 

Exmatrikulation führt. Stattdessen wäre eine solche eine denkbar mittelbare 

Folge, die bisher jedoch nicht eingetreten ist. Es handelt sich also um keinen 

Parlamentsvorbehalt.  

(3) Verhältnismäßigkeit 

§ 7 II 2 PrüfO müsste dem Grundsatz des aus dem Rechtstaatsprinzip nach 

Art. 20 III folgenden Verhältnismäßigkeitsprinzips entsprechen. Dazu 

müsste es einen legitimen Zweck verfolgen, geeignet, erforderlich und 

angemessen sein und dabei den Besonderheiten der Drei-Stufen-Lehre 

gerecht werden.  

(a) Legitimer Zweck 

Zunächst müsste § 7 II 2 PrüfO einen legitimen Zweck verfolgen. Ein Eingriff 

auf zweiter Stufe muss dem Schutz eines besonders wichtigen 

Gemeinschaftsguts dienen.30 Subjektive Zulassungsvoraussetzungen, 

insbesondere Ausbildungsanforderungen, dürfen zu dem angestrebten 

Zweck der ordnungsgemäßen Erfüllung der Berufstätigkeit nicht außer 

Verhältnis stehen.31 Der verfolgte Zweck des § 7 II 2 der PrüfO beinhaltet vor 

allem die Sicherung einer hohen Lehrqualität anhand der Möglichkeit einer 

aktiven Teilnahme der Studierenden am Diskurs. Aufgrund der Anwendung 

 
27 BVerfGE 86, 90 (106); Detterbeck, ÖffR, Rn. 36. 
28 BVerfGE 47, 46 (79); Epping/Lenz/Leydecker, Grundrechte, Rn. 405. 
29 BVerfGE 147, 253 (310); Epping/Lenz/Leydecker, Grundrechte, Rn. 405. 
30 Epping/Lenz/Leydecker, Grundrechte, Rn. 420. 
31 BVerfGE 7, 377 (406 f.); Dreier-GG/Wieland, Art. 12 Rn. 105. 
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von verschiedenen Prüf- und Lehrformen bringen bestimmte Formen dessen 

die Notwendigkeit einer Anwesenheit der Studierenden mit sich. Damit 

verfolgt die Regelung der Prüfungsordnung einen legitimen Zweck. 

(b) Geeignetheit 

§ 7 II 2 der PrüfO müsste zudem geeignet sein. Ein Mittel ist grundsätzlich 

geeignet, wenn es dem angestrebten Zweck generell in irgendeiner Weise 

dienen kann.32 Wenn die Hochschullehrenden nicht genügend vor Ort 

anwesende Studierende haben, kann dies dazu führen, dass deren 

angewandte Lehrmethoden darunter leiden. Eine Anwesenheitspflicht sorgt 

für ein relativ beständiges Erscheinen der Studierenden und damit auch für 

mehr aktive Teilnehmer. So kann folglich eine gewisse Lehrqualität gesichert 

werden. Dementsprechend erscheint § 7 II 2 der PrüfO auch geeignet zum 

Erreichen des angestrebten Zwecks.  

(c) Erforderlichkeit 

Weiterhin müsste § 7 II 2 der PrüfO auch erforderlich sein. Dies bedeutet, 

dass es keine andere Eingriffsmöglichkeit geben darf, die zur Erreichung des 

angestrebten Zwecks ebenso oder besser geeignet ist, durch die die 

Berufsfreiheit aber weniger belastet wird.33 Denkbar wäre beispielsweise 

eine direkte Aufforderung der Lehrenden an die Studenten mit der Bitte um 

ein möglichst dauerhaftes Erscheinen zur Sicherung der aktiven Mitarbeit. 

Eine solche Maßnahme ist jedoch bei weitem nicht so verbindlich wie eine 

Vorschrift. Möglicherweise wären dadurch einige Studenten und 

Studentinnen mehr zum Erscheinen motiviert, allerdings kann nicht davon 

ausgegangen werden, dass diese Konsequenz für alle Studierenden 

garantiert wäre. Somit liegt keine weniger belastende Eingriffsmöglichkeit 

vor, die dennoch die Erreichung des Zwecks gleichermaßen sichern würde. 

Die Erforderlichkeit des § 7 II 2 der PrüfO ist folglich gegeben. 

(d) Angemessenheit 

Fraglich ist, ob § 7 II 2 der PrüfO schließlich auch angemessen ist das 

angestrebte Ziel zu erreichen. Die Maßnahme ist dann angemessen, wenn bei 

einer Gesamtabwägung zwischen der Schwere des Eingriffs, dem Gewicht 

und der Dringlichkeit der ihn rechtfertigenden Gründe die Grenze der 

Zumutbarkeit gewahrt bleibt.34 Dabei ist das Ausmaß der Belastungen für die 

von der Maßnahme nachteilig Betroffenen im Verhältnis zu dem Interesse, 

 
32 Detterbeck, ÖffR, Rn. 303; StuKo-GG/Gröpl, Art. 12 Rn. 65. 
33 Kingreen/Poscher, GR-Staatsrecht II, § 21 Rn. 1110; StuKo-GG/Gröpl, Art. 12 
Rn. 66. 
34 BVerfGE 102, 1 (19 ff.); Detterbeck, ÖffR, Rn. 307. 
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das der Staat mit der Maßnahme verfolgt oder auch im Verhältnis zu dem 

Nutzen für die Allgemeinheit zu bewerten.35 „Je schwerwiegender der 

Eingriff ist, umso wichtiger muss das Ziel sein, um einen Eingriff zu 

rechtfertigen.“36 Zum einen darf die Einschränkung nicht übermäßig 

belastend sein und ebenso nicht weiter gehen, als es die Gemeinwohlbelange 

erfordern.37 Art. 12 ist ein bedeutendes und unbestrittenes Freiheitsrecht, 

aus dem eine Vorleistungspflicht des Gesetzgebers resultiert.38 Dieser hat 

eine Gewährleistungspflicht inne, die sich auf die Sicherstellung der 

notwendigen Voraussetzungen für die Berufswahl und deren dauerhafter 

ungestörter Ausübung bezieht.39 Bei einem Eingriff in Art. 12 I auf der Stufe 

der subjektiven Zulassungsvoraussetzungen muss dieser dem Schutz eines 

besonders wichtigen Gemeinschaftsguts dienen, da dabei deutlich 

einschneidend das Ergreifen eines bestimmten Berufs, also das „Ob“ der 

Berufstätigkeit, beschränkt wird.40  

§ 7 II 2 PrüfO dient grundsätzlich der Sicherung einer hohen Lehrqualität. 

Die Regelung ermöglicht es den Lehrenden bestimmte Lehr- und 

Prüfungsformen anzuwenden, bei denen die Anwesenheit und Teilnahme 

der Studierenden erforderlich ist. Durch den daraus resultierenden Diskurs 

auch unter den Studierenden entsteht eine gute Lernatmosphäre, weswegen 

diese Regelung auch im Interesse der Studentinnen und Studenten sein 

könnte.  

Eine genauere Formulierung des § 7 II 2 PrüfO ist nicht möglich, da dadurch 

andererseits die Lehrfreiheit der Professorinnen und Professoren nach Art. 

5 III beschränkt werden würde. Zusätzlich dazu weist jede Veranstaltung 

aufgrund ihrer Verschiedenheit ein anderes Bedürfnis hinsichtlich einer 

solchen Regelung auf, weswegen keine einheitliche Regelung infrage käme.  

Das Resultat der Regelung in § 7 II 2 PrüfO ist, dass Studierende, die aufgrund 

äußerer Umstände nicht dauerhaft anwesend sein können, gewisse 

Prüfungsleistungen nicht bestehen können. Aufgrund der fehlenden 

Festlegung von Konsequenzen für Fehlzeiten ist durch § 7 II 2 PrüfO eine 

uneinheitliche Handhabung gegeben. Lehrende können demnach selbst über 

die Auswirkungen entscheiden. Dadurch ist die Zulassungsvoraussetzung 

 
35 Detterbeck, ÖffR, Rn. 307. 
36 Epping/Lenz/Leydecker, Grundrechte, Rn. 57. 
37 BVerfGE 19, 330 (337); BVerfGE 101, 331 (347); StuKo-GG/Gröpl, Art. 12 Rn. 
68. 
38 Friauf/Höfling/Winkler-GG, Art. 12 Rn. 10. 
39 Friauf/Höfling/Winkler-GG, Art. 12 Rn. 10. 
40 Epping/Lenz/Leydecker, Grundrechte, Rn. 420; StuKo-GG/Gröpl, Art. 12 Rn. 59. 
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aus Art. 12 I von einer einzelnen Person abhängig, die kein Teil der Exekutive 

ist. Dies führt im schlimmsten Fall zu einer Exmatrikulation, wenn auch 

zukünftig eine ständige Anwesenheit der oder des Studierenden nicht 

möglich ist. Das „Ob“ der Berufswahl würde damit allein an der durch die 

Lehrperson festgelegten Konsequenz scheitern. 

Nach der Rechtsprechung müssen Ausbildungszeiten stets angemessen 

sein.41 Wenn bei einem Kurs allein das einmalige Fehlen zum Nichtbestehen 

der Abschlussprüfung führt, ist dies nicht als angemessene Regelung zu 

betrachten. Zudem sind Ausbildungs- und Prüfungsanforderungen nur 

insoweit notwendig, wie sie für eine Berufstätigkeit benötigt werden.42 Eine 

zuverlässige Anwesenheit ist zwar auch im späteren Beruf notwendig, 

allerdings gibt es auch dort Ausnahmen, beispielsweise bei Krankheit, 

Urlaubstagen oder wichtigen persönlichen Ausnahmesituationen. Eine 

ausnahmslose Anwesenheit kann keine Voraussetzung eines Jobs sein. 

Zusätzlich dazu ist bei einem Beruf in Vollzeit oder sonstiger dauerhafter 

Tätigkeit kein weiterer Nebenjob zur Sicherung des Lebensunterhalts 

notwendig, weswegen dies kein Argument dagegen sein kann.  

Hinsichtlich der Dringlichkeit des Eingriffs ist der Unterschied jedes 

Menschen bezüglich des eigenen Lerntyps anzuführen. Während es für 

einige äußerst hilfreich ist in Anwesenheit von Professoren und 

Kommilitonen und den dadurch entstehenden Diskurs zu lernen, kann diese 

Lernweise für andere hingegen ineffektiv sein. Menschen mit einem anderen 

Lerntyp sind beispielsweise darauf angewiesen in einer ruhigen Bibliothek 

oder zu Hause den Stoff durch Lesen und das alleinige Arbeiten zu 

verinnerlichen. Zusätzlich dazu lassen große Vorlesungen und Seminare 

ohnehin keine aktive Teilnahme aller Studierenden zu.  

Des Weiteren ist ein Studium grundsätzlich darauf ausgelegt die 

verschiedenen Lerntypen als solche zu fördern und eine gewisse Freiheit zu 

ermöglichen. Auch der Kostenfaktor eines Studiums ist hierbei zu 

berücksichtigen, weil im Gegensatz zu einer Berufsausbildung keine 

Vergütung erfolgt, sondern den Studierenden zusätzlich dazu noch Kosten 

auferlegt werden. Zur Sicherung des Lebensunterhalts ist demnach davon 

auszugehen, dass Studenten darauf angewiesen sind einem Nebenjob 

nachzukommen. Diesen mit dem Lernaufwand des Studiums zu vereinbaren 

stellt allein schon eine Herausforderung dar, wobei eine zusätzliche 

 
41 BVerfGE 13, 97 (119 f.); StuKo-GG/Gröpl, Art. 12 Rn. 71. 
42 BVerwGE 78, 55 (57); Dreier-GG/Wieland, Art. 12 Rn. 110. 
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durchgehende Anwesenheitspflicht die Grenze der Zumutbarkeit 

überschreitet.  

Das Bedürfnis einiger Lehrpersonen bestimmte Lehr- und Prüfungsformen 

anzuwenden, die die ständige Anwesenheit aller Teilnehmer erfordern, 

sowie das Interesse einiger Studenten nach solchen Lehr- und 

Prüfungsformen entspricht keinem so wichtigen Gemeinschaftsgut, dass 

dadurch andere in ihren Zulassungsvoraussetzungen beschränkt werden 

dürften. Die Rechtfertigungsgründe dieses Eingriffes überschreiten folglich 

die Grenze der Zumutbarkeit des Art. 12 I. § 7 II 2 PrüfO ist dementsprechend 

keine angemessene Regelung.  

(4) Zwischenergebnis 

§ 7 PrüfO ist nicht materiell verfassungsgemäß. 

cc) Zwischenergebnis 

Die Verfassungsmäßigkeit des § 7 PrüfO ist nicht gegeben. 

c) Zwischenergebnis 

Der Eingriff in den Schutzbereich des Art. 12 I durch § 7 II 2 PrüfO wäre 

verfassungsrechtlich nicht gerechtfertigt und damit unzulässig. 

4. Zwischenergebnis 

A wäre in ihrer Berufsfreiheit nach Art. 12 I verletzt. 

III. Zwischenergebnis 

Die Verfassungsbeschwerde wäre auch begründet. 

IV. Freiheit der Person, Art. 2 II 2 

Eine mögliche Verletzung der A in ihrer Freiheit der Person nach Art. 2 II 2 

tritt in der Prüfung zurück, da dieses als Auffanggrundrecht der Verletzung 

von Art. 12 I weicht. 

C. Ergebnis 

Die Verfassungsbeschwerde der A hätte Aussicht auf Erfolg, da sie zulässig 

und begründet wäre. 

 

 Teil 2 – Aufgabe 2 

A. Verhältnismäßigkeit des Einzelakts 

Die konkrete Maßnahme, also die Exmatrikulation nach einem 

Nichtbestehen des Zweitversuches einer Modulabschlussprüfung, die aus § 

32 III 2 SPO i. V. m. § 40 II LHSG folgt, müsste dem Grundsatz des aus dem 

Rechtstaatsprinzip nach Art. 20 III folgenden Verhältnismäßigkeitsprinzips 

entsprechen. Dies erfordert einen legitimen Zweck, Geeignetheit, 

Erforderlichkeit und Angemessenheit im Hinblick auf die Drei-Stufen-Lehre 

des Art. 12 I.  
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I. Legitimer Zweck 

Die Exmatrikulation müsste zunächst einen legitimen Zweck verfolgen. 

Generell verfolgt ein Studium das Ziel die Berufsqualifikation und Eignung 

der Studenten für das Studium, beziehungsweiser noch konkreter für den 

Beruf, zu testen und diese darauf vorzubereiten. Wenn ein Modul zu oft nicht 

bestanden wird, ist davon auszugehen, dass der Student hinsichtlich der 

Thematik keine Zukunftsaussichten hat oder dieser nicht das Engagement 

innehat, sich mit dem Thema ausreichend auseinanderzusetzen. Zusätzlich 

dazu zeugt es von einem nicht genügenden Durchhaltevermögen. Folglich ist 

davon auszugehen, dass die oder der Student den Anforderungen des 

Studiums nicht gerecht wird. Die Zwangsbeendigung des Studiums verfolgt 

damit einen legitimen Zweck. 

II. Geeignetheit 

Des Weiteren müsste die Exmatrikulation geeignet sein, den verfolgten 

Zweck zu erreichen. Die Regelung sorgt dafür, dass Studierende nach einer 

nicht bestandenen Wiederholungsklausur die Modulabschlussprüfung 

endgültig nicht bestehen. Darauf folgt eine Zwangsexmatrikulation, wodurch 

die oder der Studierende den Platz im Studiengang verliert und zukünftig 

nicht wieder denselben Studiengang studieren kann. Damit sorgt die 

Maßnahme dafür, dass die Person gezwungen ist sich mit der bisherigen 

Studien- und Berufswahl auseinanderzusetzen, die eigene Qualifikation zu 

hinterfragen und sich gegebenenfalls neu zu orientieren. Somit weist die 

Exmatrikulation eine Eignung hinsichtlich des Zwecks auf. 

III. Erforderlichkeit 

Außerdem müsste die Erforderlichkeit dieser Maßnahme gegeben sein. 

Denkbar ist eine andere Vorgehensweise hinsichtlich der Exmatrikulation, 

beispielsweise wäre eine Ausdehnung der Wiederholungsversuchs-

möglichkeiten eine mögliche Alternative. Dies könnte jedoch die 

Zweckserfüllung nicht auf die gleiche Art und Weise garantieren. Bei einem 

weiteren Versuch besteht eine erneute Möglichkeit des Bestehens durch 

Glück oder Zufall. Zudem kann die oder der Studierende sich mehr darauf 

ausruhen einen weiteren Versuch zu haben, was darin resultieren kann, dass 

sich dieser erst dann wirklich Mühe beim Lernen oder Verstehen des Stoffes 

gibt. Eine solche Herangehensweise verbunden mit einer solchen Denkweise 

garantiert nicht in gleichem Maße die Qualifikation für den gewählten 

Studiengang und das damit einhergehende Berufsfeld. Die Exmatrikulation 

als Konsequenz sorgt also für ein bewussteres Vorgehen im Studium und für 
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eine zielgerichtete Arbeitsweise der Studierenden. Die Maßnahme ist 

demnach auch erforderlich. 

IV. Angemessenheit 

Abschließend müsste die Exmatrikulation auch eine angemessene 

Maßnahme sein. Dabei ist zunächst festzustellen, dass es sich bei der 

Exmatrikulation, die durch § 32 III 2 SPO i. V. m. § 40 II LHSG begründet wird,  

um die Konsequenz einer subjektiven Zulassungsvoraussetzung handelt, die 

in das „Ob“ der Berufsausbildung eingreift und somit dem Schutz eines 

besonders wichtigen Gemeinschaftsguts zu dienen hat.  

Durch eine Exmatrikulation in Folge einer endgültig nicht bestandenen 

Modulabschlussprüfung verlieren betroffene Studierende jeglichen 

Fortschritt ihres bisherigen Studiums. Folglich sind sie gezwungen sich 

einem anderen Studiengang bzw. einer neuen Ausbildung zu widmen. Damit 

haben sie Zeit und Energie in ein Berufsfeld gesteckt, wofür sie sich 

interessiert haben und worin sie langfristig tätig sein wollten, welches dann 

schlussendlich gescheitert ist.   

Dahingegen besteht ein erhebliches öffentliches Interesse der Hochschulen, 

Studierenden und des Staates an einem zügigen Fortgang und Abschluss 

einer Ausbildung.43 Zu begründen ist dies anhand der begrenzten 

Ausbildungsressourcen, beispielsweise der Finanzierung oder den 

Studienplätzen. Auch ist festzustellen, dass die von einer Exmatrikulation 

betroffenen Studentinnen und Studenten durch diese Maßnahme möglichst 

schnell Klarheit über ihre Eignung für das Studium gewinnen, weshalb dies 

auch innerhalb ihres Interesses liegen sollte.44  

Bezüglich der Normierung von beschränkten Wiederholungsversuchen in 

Prüfungsordnungen ist anzumerken, dass dies verfassungsrechtlich 

unbedenklich ist, da es sich im Rahmen der nach Art. 5 III zustehenden 

Hochschulautonomie bewegt und nicht parlamentarisch bestimmt werden 

muss.45 Damit ist kein Verstoß gegen Art. 12 I GG gegeben, wenn eine nicht 

bestandene Prüfung auch nur einmal wiederholt werden darf. 

Dementsprechend dient die Maßnahme einem wichtigen Gemeinschaftsgut, 

welches zu schützen ist. Sie ist somit angemessen.  

 
43 VGH München Beschl. v. 12.5.2016 – 7 ZB 15.1279, BeckRS 2016, 46017. 
44 VGH München Beschl. v. 12.5.2016 – 7 ZB 15.1279, BeckRS 2016, 46017. 
45 OVG Lüneburg Urt. v. 14.11.2018 – 2 LB 50/17, BeckRS 2018, 31504; 
OVG Lüneburg, Beschl. v. 24.5.2019 – 2 ME 360/19, NVwZ-RR 2020, 110.  
 

https://beck-online.beck.de/Dokument?vpath=bibdata%2Fzeits%2Fnvwz-rr%2F2020%2Fcont%2Fnvwz-rr.2020.110.1.htm&pos=11&hlwords=on
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V. Ergebnis 

Eine Exmatrikulation als Maßnahme einer endgültig nicht bestandenen 

Modulabschlussprüfung ist verhältnismäßig. 

 

 Teil 3 – Aufgabe 3 

A. Arbeitnehmerfreizügigkeit, Art. 45 I AEUV 

S könnte durch § 14a der Hochschulstudienordnung in der 

Arbeitnehmerfreizügigkeit nach Art. 45 I AEUV verletzt sein.  

I. Anwendbarkeit 

Einer Anwendbarkeit des Art. 45 I AEUV steht aufgrund der hinreichenden 

Bestimmtheit der Grundfreiheiten und dem Nichtvorliegen eines speziellen 

Sekundärrechts nichts entgegen. 

II. Anwendungsbereich 

Der Anwendungsbereich des Art. 45 I AEUV müsste vorliegend eröffnet sein.  

1. Räumlicher Anwendungsbereich 

Der räumliche Anwendungsbereich müsste gegeben sein. Dieser erstreckt 

sich über den Bereich der Hoheitsgebiete der Mitgliedstaaten.46 Vorliegend 

ist ein grenzüberschreitender Sachverhalt bezüglich der Gebiete von 

Frankreich und Deutschland gegeben. Der räumliche Anwendungsbereich 

liegt vor. 

2. Persönlicher Anwendungsbereich  

Problematisch ist, ob der persönliche Anwendungsbereich eröffnet ist. 

Dessen Gewährleistung bezieht sich lediglich auf Arbeitnehmer, die die 

Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats besitzen.47 Studenten sind jedoch 

keine Arbeitnehmer, da sie sich lediglich auf das Berufsleben vorbereiten, 

nicht aber eine Leistung für einen anderen erbringen.48 Eine Ausnahme 

davon ist nur dann gegeben, wenn zwischen ihrer früheren Berufstätigkeit 

und dem Studium ein inhaltlicher Zusammenhang besteht oder sie 

unfreiwillig arbeitslos geworden sind.49 S hat erst kürzlich das französische 

Abitur bestanden und möchte nun darauffolgend ein Studium in Deutschland 

aufnehmen. Damit ist keine Ausnahmesituation gegeben. S ist als Studentin 

nicht vom persönlichen Anwendungsbereich des Art. 45 I AEUV erfasst. 

 
46 Hobe/Fremuth, Europarecht, § 17 Rn. 15. 
47 EuGH, Rs. 238/83; Streinz/Franzen-AEUV, Art. 45 AEUV Rn. 37. 
48 EuGH, Rs. 228/38; Schulze/Zuleeg/Kadelbach/Pache-EUR, § 10 Rn. 101. 
49 EuGH, Rs. 39/86; EuGH, Rs. C-413/01; Calliess/Ruffert/Brechmann-AEUV, Art. 
45 AEUV Rn. 24; Schulze/Zuleeg/Kadelbach/Pache, EUR, § 10 Rn. 101. 
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3. Zwischenergebnis 

Der Anwendungsbereich des Art. 45 I AEUV ist nicht eröffnet.  

III. Zwischenergebnis 

§ 14a StO-A stellt keine Verletzung der Arbeitnehmerfreizügigkeit nach Art. 

45 I AEUV dar.  

B. Niederlassungsfreiheit, Art. 49 AEUV 

§ 14a StO-A könnte die S in ihrer Niederlassungsfreiheit aus Art. 49 I AEUV 

verletzen.  

I. Anwendbarkeit 

Infolgedessen, dass kein spezielles Sekundärrecht greift und die 

Grundfreiheiten grundsätzlich hinreichend bestimmt sind, findet Art. 49 I 

AEUV Anwendbarkeit. 

II. Abgrenzung zur Dienstleistungsfreiheit 

Von Bedeutung ist die Abgrenzung der Niederlassungsfreiheit gem. Art. 49 I 

AEUV von der Dienstleistungsfreiheit nach Art. 56 AEUV, da sich diese 

Grundfreiheiten in einigen Punkten überschneiden. Während es sich bei 

einer Dienstleistung gem. Art. 57 AEUV grundsätzlich um eine 

vorübergehende, selbstständig erbrachte Leistung handelt, die in der Regel 

gegen ein Entgelt erbracht wird, ist die von der Niederlassungsfreiheit 

geschützte Erwerbstätigkeit dauerhaft auf Grundlage einer festen 

Einrichtung.50  

III. Anwendungsbereich 

Der Anwendungsbereich des Art. 49 I AEUV müsste eröffnet sein.  

1. Räumlicher Anwendungsbereich 

Der Bedarf einer grenzüberschreitenden Standortentscheidung51 ist 

dadurch gegeben, dass die französische Staatsangehörige S in Deutschland 

studieren möchte. 

2. Persönlicher Anwendungsbereich 

Zunächst müsste der persönliche Anwendungsbereich eröffnet sein. Dies ist 

auf jeden Fall dann der Fall, wenn es sich um eine natürliche Person handelt, 

die die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedsstaates besitzt.52 Als französische 

Staatsangehörige ist S gem. Art. 20 I 2 AEUV Unionsbürgerin. Der persönliche 

Anwendungsbereich ist damit eröffnet.  

 
50 Oppermann/Classen/Nettesheim, Europarecht, § 25 Rn. 5; Schroeder, 
Grundkurs Europarecht, § 14 Rn. 110. 
51 Pechstein/Nowak/Häde/Kainer, Frankfurter Kommentar, Art. 49 AEUV Rn. 
10. 
52 EuGH, Rs. C-369/90; Bieber/Epiney/Haag, Die EU, § 13 Rn. 4. 
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3. Sachlicher Anwendungsbereich 

Fraglich ist, ob der sachliche Anwendungsbereich gegeben ist. Dieser 

beschränkt sich auf eine grenzüberschreitende Niederlassung zur 

selbstständigen und dauerhaften Erwerbstätigkeit.53  

a) Niederlassung 

S müsste sich zudem in Deutschland niederlassen. Der Niederlassungsbegriff 

wird vom Gerichtshof weit definiert als „tatsächliche Ausübung einer 

wirtschaftlichen Tätigkeit mittels einer festen Einrichtung in einem anderen 

Mitgliedsstaat auf unbestimmte Zeit.“54  

aa) Selbstständige Erwerbstätigkeit 

Zunächst müsste S selbstständig erwerbstätig sein. Eine Erwerbstätigkeit ist 

grundsätzlich jede Tätigkeit, die wirtschaftliche Zwecke verfolgt.55 

Diesbezüglich ist Selbstständigkeit gegeben, wenn auf eigene Rechnung, 

eigenes Risiko und nach freiem Ermessen tätig geworden wird.56 Unter die 

Aufnahme und Ausübung einer selbstständigen Erwerbstätigkeit fallen dabei 

auch Tätigkeiten, die mit dessen Errichtung, Unterhaltung und Leitung 

einhergehen oder den Berufseintritt und das berufliche Fortkommen 

erleichtern.57 S möchte der Tätigkeit eines Studiums nachgehen. Dies ist 

grundsätzlich nicht wirtschaftlich, allerdings handelt es sich um eine 

selbstständige Tätigkeit, die auf die Aufnahme eines Berufs abzielt. 

Festzustellen ist jedoch, dass nationale Vorschriften hinsichtlich der 

Studienaufnahme in einem anderen Mitgliedsstaat nicht der selbstständigen 

Erwerbstätigkeit nach dem Niederlassungsverbot unterliegen.58 Demnach 

liegt keine selbstständige Erwerbstätigkeit vor.  

bb) Zwischenergebnis 

Eine Niederlassung im Sinne des Art. 49 I AEUV liegt nicht vor. 

b) Zwischenergebnis 

Der sachliche Anwendungsbereich ist nicht eröffnet. 

4. Zwischenergebnis 

Der Anwendungsbereich des Art. 49 I AEUV ist nicht eröffnet. 

 
53 Streinz/Müller-Graff-AEUV, Art. 49 AEUV Rn. 10-11. 
54 Schwarze/Becker/Hatje/Schoo/Schlag-EU, Art. 49 AEUV Rn. 15. 
55 EuGH, Rs. C-221/89; Schulze/Zuleg/Kadelbach/Pache-EUR, § 10 Rn. 168. 
56 Schroeder, Grundkurs Europarecht, § 14 Rn. 116. 
57 EuGH, Rs. C-19/92; Schwarze/Becker/Hatje/Schoo/Schlag-EU, Art. 49 AEUV 
Rn. 26. 
58 EuGH, Rs. 293/83; Schwarze/Becker/Hatje/Schoo/Schlag-EU, Art. 49 AEUV 
Rn. 26. 
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IV. Zwischenergebnis 

S ist durch § 14a StO-A nicht in ihrer Niederlassungsfreiheit gem. Art. 49 I 

AEUV verletzt worden.  

C. Dienstleistungsfreiheit, Art. 56 AEUV 

Weiterhin könnte § 14a StO-A die S in ihrer Dienstleistungsfreiheit nach Art. 

56 I AEUV verletzen. 

I. Anwendbarkeit 

Art. 56 I AEUV ist unmittelbar anwendbar. 

II. Anwendungsbereich 

Der Anwendungsbereich von Art. 56 I AEUV müsste zunächst eröffnet sein. 

1. Räumlicher Anwendungsbereich 

Das Erfordernis einer Grenzüberschreitung59 ist mit dem in Deutschland 

geplanten Studium der Französin S vorliegend. 

2. Persönlicher Anwendungsbereich 

Der persönliche Anwendungsbereich von Art. 56 I AEUV müsste gegeben 

sein. Auf die Dienstleistungsfreiheit können sich natürliche und juristische 

Personen mit der Staatsangehörigkeit eines Mitgliedsstaates berufen, die in 

der EU ansässig sind und Erbringer oder Empfänger von Dienstleistungen 

sind.60 S möchte in Deutschland ein Studium aufnehmen. Somit ist sie 

diesbezüglich weder Erbringerin noch Empfängerin von Dienstleistungen. Es 

scheitert am persönlichen Anwendungsbereich. 

3. Zwischenergebnis 

Der Anwendungsbereich des Art. 56 I AEUV ist nicht eröffnet. 

III. Zwischenergebnis 

S kann sich nicht auf Art. 56 I AEUV berufen. 

D. Freizügigkeit, Art. 21 I AEUV 

Aus § 14a StO-A könnte eine Verletzung des Freizügigkeitsgrundsatzes aus 

Art. 21 I AEUV hervorgehen.  

I. Anwendbarkeit 

Zunächst müsste Art. 21 I AEUV Anwendbarkeit finden. Das 

Freizügigkeitsrecht ist subsidiär einzusetzen, wenn keine speziellere 

Grundfreiheit oder Sekundärrecht greift, besonders im Hinblick auf 

Personen, die nicht erwerbstätig sind.61 Trotz des im Wortlaut enthaltenen 

 
59 Haratsch/Koenig/Pechstein, Europarecht, Rn. 1030. 
60 Haratsch/Koenig/Pechstein, Europarecht, Rn. 1057/1058. 
61 Schroeder, Grundkurs Europarecht, § 13 Rn. 7; Haratsch/Koenig/Pechstein, 
Europarecht, Rn. 809. 
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Vorbehalts ist Art. 21 I AEUV unmittelbar anwendbar.62 Der EuGH 

thematisiert dabei auch Maßnahmen, die den Freizügigkeitsgebrauch nur 

faktisch behindern, da Beeinträchtigungen dieser Gewährleistungen nach 

allgemeinen Grundsätzen des EU-Rechts nicht nur unmittelbar und final 

bewirkt werden können.63 Auf eine speziellere Grundfreiheit oder sonstiges 

Sekundärrecht kann sich S nicht berufen. § 14a StO-A könnte S allerdings 

mittelbar ihr Freizügigkeitsrecht verletzen. Damit findet Art. 21 I AEUV 

Anwendbarkeit. 

II. Anwendungsbereich 

Der Anwendungsbereich des Art. 21 I AEUV müsste eröffnet sein.  

1. Räumlicher Anwendungsbereich 

Der räumliche Anwendungsbereich müsste eröffnet sein. Dieser erfordert 

ein grenzüberschreitendes Element, da der EuGH rein interne Sachverhalte 

in ständiger Rechtsprechung ablehnt.64 Eine Grenzüberschreitung ist 

zwischen Frankreich und Deutschland gegeben. Mithin ist der räumliche 

Anwendungsbereich vorliegend.  

2. Persönlicher Anwendungsbereich 

Zum einen müsste der persönliche Anwendungsbereich gegeben sein. Art. 21 

I AEUV steht allen Unionsbürgern zu, die die Staatsangehörigkeit eines 

Mitgliedsstaates besitzen, ohne Bedingungen hinsichtlich einer 

wirtschaftlichen Tätigkeit oder des Alters.65 Als französische 

Staatsangehörige ist S Unionsbürgerin nach Art. 20 I AEUV. Folglich ist der 

persönliche Anwendungsbereich eröffnet.  

3. Sachlicher Anwendungsbereich  

Außerdem müsste der sachliche Anwendungsbereich eröffnet sein. Zunächst 

ist dabei festzustellen, „dass das Unionsrecht zwar nach Art. 165 I und 166 I 

AEUV die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten zur Gestaltung ihrer 

Bildungssysteme und Systeme der beruflichen Bildung unberührt lässt“, 

diese jedoch bei der Ausübung dieser Zuständigkeit das Unionsrecht und 

insbesondere Bestimmungen über die Freizügigkeit und Aufenthaltsfreiheit 

beachten müssen.66 Das Freizügigkeitsrecht gewährt Unionsbürgern 

unabhängig einer wirtschaftlichen Betätigung im Rahmen der 

Grundfreiheiten ein Recht auf freie Bewegung und freien Aufenthalt im 

 
62 EuGH, Rs. C-413/99; Bieber/Epiney/Haag/Kotzur, Die EU, § 2 Rn. 31; 
Haratsch/Koenig/Pechstein, Europarecht, Rn. 809. 
63 Grabitz/Hilf/Nettesheim/Nettesheim, Art. 21 AEUV Rn. 22. 
64 EuGH, Rs. C-64/96; Grabitz/Hilf/Nettesheim/Nettesheim, Art. 21 AEUV Rn. 20. 
65 Schwarze/Becker/Hatje/Schoo/Hatje-EU, Art. 21 AEUV Rn. 14. 
66 EuGH, Rs. C-73/08 (29). 
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Hoheitsgebiet der Mitgliedsstaaten.67 Dies umfasst die Freiheit zeitlich 

beschränkt oder dauerhaft an einem Ort im mitgliedsstaatlichen Territorium 

zu verweilen, ohne in dieser Wahl beschränkt zu werden.68 Bei einer 

mittelbaren Beeinträchtigung des Freizügigkeitsrechts bedarf es einer 

nationalen Maßnahme, die sich konkret auf die Ausübung der Freizügigkeit 

auswirkt oder dies zukünftig tun könnte.69 Dabei kann sich nach der 

Rechtsprechung des Gerichtshofs jeder Unionsbürger in jeglicher Situation 

betreffend des sachlichen Anwendungsbereichs von Unionsrechts auf das 

Diskriminierungsverbot des Art. 18 I AEUV i. V. m. Art. 21 I AEUV berufen.70 

Dies erfasst unter anderem Situationen, die die Voraussetzungen für den 

Zugang zur Berufsausbildung oder Hochschul-/ Universitätsstudium 

betreffen.71 S möchte an der Akademie A in Deutschland studieren. Dies wird 

ihr durch zusätzliche Zulassungsvoraussetzungen des § 14a StO-A verwehrt, 

was sich auf ihr Aufenthaltsrecht auswirkt. Dementsprechend ist der 

sachliche Schutzbereich eröffnet.  

4. Zwischenergebnis 

Somit ist der Anwendungsbereich des Art. 21 I AEUV eröffnet. 

III. Eingriff 

§ 14a StO-A müsste einen Eingriff in die Freizügigkeitsrechte der S darstellen. 

Als diesbezügliche Beeinträchtigung wird nicht nur das konkrete 

Aufenthaltsverbot verstanden, sondern auch mitgliedstaatliche 

Maßnahmen, die sich lediglich mittelbar nachteilig auswirken.72 Dazu zählen 

unter anderem persönliche Unannehmlichkeiten, persönliche Kosten oder 

Verzögerungen, die Konsequenzen hinsichtlich der Inanspruchnahme der 

Freizügigkeit haben.73 § 14a StO-A stellt eine nationale Maßnahme der 

Akademie der Bildenden Künste dar, die den Zugang zu 

Studieneinrichtungen durch Unterschiede in der Staatsangehörigkeit von 

zusätzlichen Voraussetzungen abhängig macht. Damit gehen sowohl 

persönliche Unannehmlichkeiten als auch Verzögerungen des Rechts auf 

Freizügigkeit nach Art. 21 I AEUV der S einher. Mithin liegt ein solcher 

Eingriff vor. 

 
67 Streinz, Europarecht, § 12 Rn. 1029. 
68 Grabitz/Hilf/Nettesheim/Nettesheim, Art. 21 AEUV Rn. 28,29. 
69 Haratsch/Koenig/Pechstein, Europarecht, Rn. 830. 
70 EuGH, Rs. C-73/08 (32). 
71 EuGH, Rs. C-73/08 (33). 
72 Oppermann/Classen/Nettesheim, Europarecht, § 16 Rn. 22. 
73 Oppermann/Classen/Nettesheim, Europarecht, § 16 Rn. 22. 
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IV. Rechtfertigung 

Fraglich ist, ob die Beschränkung des Freizügigkeitsrechts durch § 14a StO-

A gerechtfertigt sein könnte.  

1. Einschränkbarkeit 

Art. 21 AEUV müsste einschränkbar sein. Gem. Art. 21 I AEUV besteht das 

Recht auf Freizügigkeit vorbehaltlich der in den Verträgen und den 

Durchführungsbestimmungen vorgesehenen Beschränkungen und 

Bedingungen.74 Damit kann Art. 21 AEUV innerhalb der Grenzen des 

Unionsrechts, insbesondere nach der RL 2004/38/EG, beschränkt werden.75 

Die Einschränkbarkeit des Art. 21 AEUV ist gegeben. 

2. Verfassungsmäßigkeit 

§ 14a StO-A könnte verfassungsgemäß sein. Dies ist der Fall, sofern die 

allgemeinen Grundsätze des Unionsrechts, insbesondere der Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit, gewahrt wurden.76  

a) Legitimer Zweck 

§ 14a StO-A müsste einen legitimen Zweck verfolgen. Art. 27 der RL 

2004/38/EG räumt Beschränkungsmöglichkeiten ungeachtet der 

Staatsangehörigkeit aus Gründen der öffentlichen Ordnung, Sicherheit oder 

Gesundheit ein, wobei diesbezüglich eine wirtschaftliche Geltendmachung 

unzulässig ist. Ziel des Erlasses des § 14a StO-A war die einheitliche 

Gestaltung des deutschen Systems hinsichtlich der künstlerischen 

Hochschulausbildung. Grund der Regelung ist damit die öffentliche Ordnung, 

womit ein legitimer Zweck vorliegt.  

b) Geeignetheit 

Die Regelung müsste zusätzlich dazu eine Geeignetheit hinsichtlich der 

Erreichung des Ziels aufweisen. Durch § 14a StO-A wird Bewerbenden, 

welche ihre allgemeine Hochschulreife an einer ausländischen Schule 

erworben haben und nicht bis zum Ende das Fach Kunst belegen konnten, 

die zusätzliche Zulassungsvoraussetzung auferlegt, einen Kunstkurs an einer 

staatlichen Einrichtung belegt zu haben. So soll garantiert werden, dass alle 

Studenten einen möglichst einheitlichen Umfang an künstlerischem Wissen 

während der Schulzeit erworben haben. § 14a StO-A erscheint somit auch 

geeignet. 

 
74 Schwarze/Becker/Hatje/Schoo/Hatje-EU, Art. 21 AEUV Rn. 15. 
75 Schwarze/Becker/Hatje/Schoo/Hatje-EU, Art. 21 AEUV Rn. 15. 
76 EuGH, Rs. C-413/99; Haratsch/Koenig/Pechstein, Europarecht, Rn. 819. 
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c) Erforderlichkeit  

Fraglich ist, ob § 14a StO-A erforderlich ist, was abhängig davon ist, ob ein 

milderes, gleich effektives Mittel zur Erreichung des Zwecks in Betracht 

käme. Zur Erreichung von Einheitlichkeit wäre denkbar zu Beginn des 

Studiums eine Art Crashkurs zu veranstalten, bei dem alle neu Studierenden 

in möglichst kurzer Zeit auf denselben Wissensstand gebracht werden. 

Diesbezüglich ist aber anzuführen, dass es sich negativ auf die sowieso schon 

beschränkte Zeit im Semester auswirkt und möglicherweise Folgen 

hinsichtlich des Stoffes hat, der den Studentinnen und Studenten eigentlich 

vermittelt werden soll. Diese Maßnahme würde die Erforderlichkeit von § 

14a StO-A also nicht ausschließen. Eine weitere Alternative wäre die 

Bewerberinnen und Bewerber einem einheitlichen Zulassungstest zu 

unterziehen, dessen Ziel es ist ihren Wissenstand und ihre künstlerischen 

Fertigkeiten unter Beweis zu stellen. Wenn dieser bestanden würde, würde 

das dazu führen, dass die Zulassungsvoraussetzungen ausreichend erfüllt 

sind. So könnte tatsächliche Einheitlichkeit garantiert werden, da die 

Bewerbenden ihre Fähigkeiten wirklich preisgeben. § 14a StO-A sorgt im 

Gegensatz zu einem solchen Test für viel weniger Einheitlichkeit, da 

ungewiss ist, wie aufmerksam die Bewerberinnen und Bewerber in ihrer 

Schulzeit im Unterricht aufmerksam waren, beziehungsweise alternativ 

wieviel Aufmerksamkeit einem Kurs in modernen bildenden Künsten 

geschenkt wurde. Zusätzlich dazu könnte es sein, dass bei einigen 

Bewerbenden der Abschluss der allgemeinen Hochschulreife schon einige 

Jahre zurückliegt, was dazu führen kann, dass die Inhalte, die damals 

vermittelt wurden, schon so lange zurückliegen, dass diese sich gar nicht 

mehr daran erinnern. Diese Leute würden dann trotz ungenügendem Wissen 

die Zulassungsvoraussetzungen von A erfüllen, während andere Leute mit 

ausreichend Wissen nicht zugelassen werden würden. Damit eröffnet sich 

durch einen Zulassungstest ein milderes Mittel hinsichtlich der 

Beeinträchtigungen von Unionsbürgern, welches mindestens gleich effektiv, 

wenn nicht sogar mehr effektiv zur Erreichung von Einheitlichkeit ist. 

Folglich ist die Erforderlichkeit von § 14a StO-A nicht gegeben.  

Hilfsgutachten 

Aufgrund mangelnder Erforderlichkeit entspricht § 14a StO-A nicht dem 

Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. Der Eingriff durch § 14a StO-A ist daher 

nicht gerechtfertigt und stellt eine Verletzung des Freizügigkeitsgrundsatzes 

aus Art. 21 I AEUV für S dar.  

Die Angemessenheit ist daher nur noch hilfsgutachterlich zu untersuchen. 
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d) Angemessenheit 

§ 14a StO-A müsste zuletzt auch angemessen sein. Diesbezüglich ist 

anzuführen, dass den handelnden Mitgliedstaat eine besonders 

schwerwiegende Rechtfertigungslast trifft, soweit eine Beeinträchtigung des 

Gewährleistungsgehalts von Art. 21 AEUV ein diskriminierendes Element 

aufweist.77 Einschränkungen sind insbesondere zur Wahrung der 

öffentlichen Sicherheit und Ordnung zulässig.78 

Grundsätzlich soll § 14a StO-A der einheitlichen Gestaltung des deutschen 

Systems der künstlerischen Hochschulausbildung dienen. Diese zielt darauf 

ab, bei den Studierenden an einen möglichst gleichen Bildungsstand 

anzuknüpfen, ohne dass einige inhaltlich nicht mithalten können, weil sie 

nicht mit den Grundlagen vertraut sind.  

Dahingegen ist anzuführen, dass eine Unionsbürgerschaft den Anspruch auf 

gleichberechtigten Zugang zum Studium in einem anderen Mitgliedstaat 

durch Art. 21 AEUV garantiert.79 Ein diskriminierendes Element besteht 

hierbei darin, dass deutsche Staatsangehörige die 

Zulassungsvoraussetzungen bereits durch das Bestehen ihrer allgemeinen 

Hochschulreife erfüllen. Unionsbürger hingegen müssen unter Umständen 

einen weiteren Qualifikationsnachweis erbringen. Insofern liegt ein 

diskriminierendes Element vor, welches auch in Zusammenhang mit der 

Staatsangehörigkeit steht. Daraus folgen dann Einschränkungen hinsichtlich 

der Aufenthaltsmöglichkeiten. 

In Abwägung der Erhaltung von öffentlicher Ordnung mit dem Eingriff in die 

Freizügigkeit der Betroffenen wird deutlich, dass letzterer eine stärkere 

Beeinträchtigung darstellt. Dementsprechend ist § 14a StO-A nicht 

angemessen. 

Gutachten 

E. Recht auf Gleichbehandlung, Art. 18 i. V. m. Art. 21 AEUV 

S könnte durch § 14a StO-A auch in ihrem Recht auf Diskriminierungsschutz 

nach Art. 18 I AEUV in Verbindung mit Art. 21 AEUV verletzt sein.  

I. Anwendbarkeit 

Zunächst müsste Anwendbarkeit gegeben sein. Grundsätzlich ist Art. 18 I 

AEUV nur dann heranzuziehen, wenn kein besonderes 

Diskriminierungsverbot greift.80 Die Anwendung bezieht sich dabei sowohl 

 
77 Grabitz/Hilf/Nettesheim/Nettesheim, Art. 21 AEUV Rn. 37. 
78 EuGH, Rs. C-378/97; Calliess/Ruffert/Kuth-AEUV, Art. 21 Rn. 24. 
79 EuGH, Rs. 293/83; Streinz/Magiera-AEUV, Art. 21 Rn. 30. 
80 Calliess/Ruffert/Epiney, Art. 18 AEUV Rn. 4. 

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=AEUV&a=21


 

23 

 

auf direkte, unmittelbare Ungleichbehandlungen als auch auf indirekte 

Diskriminierungen.81 Zudem bedarf es der Eröffnung des 

Anwendungsbereiches der Verträge, welcher als vorliegend erachtet wird, 

wenn ein mittelbarer Zusammenhang mit der Ausübung oder tatsächlichen 

Verwirklichung der Grundfreiheiten vorliegt.82 Ein solcher Zusammenhang 

des Diskriminierungsverbots besteht unter anderem beim Zugang zum 

Universitätsstudium mit der Inanspruchnahme der Freizügigkeitsausübung 

nach Art. 21 AEUV.83 Auch nach Rechtsprechung des Europäischen 

Gerichthofs eröffnet dies den Anwendungsbereich der Verträge, und somit 

den Art. 18 AEUV,  und es resultiert ein grundsätzlich umfassender Anspruch 

auf Gleichbehandlung.84 Dies geht auch aus Art. 24 I der Richtlinie 

2004/38/EG  hervor.85 Vorliegend greift kein spezielleres Verbot der 

Diskriminierung hinsichtlich der mittelbaren Ungleichbehandlung der S. 

Dementsprechend ist Art. 18 I AEUV anwendbar. 

II. Anwendungsbereich 

Der Anwendungsbereich der Norm müsste eröffnet sein.  

1. Räumlicher Anwendungsbereich 

Der räumliche Anwendungsbereich der Verträge, und damit des Art. 18 I 

AEUV, müsste eröffnet sein. Dieser bestimmt sich grundsätzlich nach Art. 52 

EUV i. V m. Art. 355 AEUV.86 Der Sachverhalt bezieht sich auf die 

Hoheitsgebiete der Bundesrepublik Deutschland und der Französischen 

Republik. Somit ist steht der Anwendbarkeit in räumlicher Hinsicht nichts 

entgegen. 

2. Persönlicher Anwendungsbereich 

Der persönliche Anwendungsbereich müsste gegeben sein. Art. 18 I 

verpflichtet vor allem die Mitgliedsstaaten und den Unionsgesetzgeber.87 

Diskriminierungsschutzberechtigte sind dabei Unionsbürger und 

Unionsbürgerinnen, wozu sowohl natürliche als auch juristische Personen 

zählen.88 Als französische Staatsangehörige ist S Unionsbürgerin nach Art. 20 

I AEUV und betroffen von einer nationalen Maßnahme eines Mitgliedstaates. 

Der persönliche Anwendungsbereich ist damit eröffnet. 

 
81 Anrdt/Fischer/Fetzer, Europarecht, Rn. 615. 
82 Bieber/Epiney/Haag/Kotzur, Die EU, § 10 Rn. 7. 
83 EuGH, Rs. C-293/83; Bieber/Epiney/Haag/Kotzur, Die EU, § 10 Rn. 7; 83 
Schwarze/Becker/Hatje/Schoo/Holoubek-EU, Art. 18 AEUV Rn. 11. 
84 Oppermann/Classen/Nettesheim, Europarecht, § 16 Rn. 25; 
Grabitz/Hilf/Nettesheim/Nettesheim, Art. 21 AEUV Rn. 41. 
85 Grabitz/Hilf/Nettesheim/Nettesheim, Art. 21 AEUV Rn. 41. 
86 Schwarze/Becker/Hatje/Schoo/Holoubek-EU, Art. 18 AEUV Rn. 46. 
87 Calliess/Ruffert/Epiney, Art. AEUV 18 Rn. 41. 
88 Jochum, Europarecht, Rn. 762. 
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3. Sachlicher Anwendungsbereich 

Zudem müsste auch der sachliche Anwendungsbereich des Art. 18 I AEUV 

eröffnet sein. Art. 18 I AEUV erfasst alle Benachteiligungen, die unmittelbar 

oder mittelbar an das Statusmerkmal der Staatsangehörigkeit anknüpfen 

und verbietet damit staatsangehörigkeitsbezogene Diskriminierungen, die 

sachlich nicht gerechtfertigt werden können.89 Eine mittelbare 

Diskriminierung liegt vor, wenn die betreffende Maßnahme zwar nicht 

ausdrücklich an die Staatsangehörigkeit anknüpft, aber typischerweise, 

ausdrücklich und in der „großen Mehrzahl“ Angehörige anderer 

Mitgliedsstaaten trifft.90 Vorliegend handelt es sich um die 

Ungleichbehandlung von Staatsangehörigen, die ihre allgemeine 

Hochschulreife im Ausland erworben haben gegenüber solchen, die diese in 

Deutschland machten. Es wird also auf die Qualität der allgemeinen 

Hochschulreife in anderen Ländern bezüglich des Kunstfachs abgestellt, 

jedoch betrifft die Regelung fast ausschließlich Nichtdeutsche. Folglich ist 

der sachliche Schutzbereich eröffnet.  

4. Zwischenergebnis 

Der Anwendungsbereich ist eröffnet. 

III. Eingriff 

§ 14a StO-A müsste einen Eingriff in Art. 18 I AEUV darstellen. Das 

Diskriminierungsverbot verpflichtet die Mitgliedstaaten dazu, Gleiches 

gleich zu behandeln.91 Eine Diskriminierung liegt vor, wenn an Unterschiede 

angeknüpft wird, die auf menschlicher, beziehungsweise insbesondere 

hoheitlicher Gewalt beruhen.92 Durch § 14a StO-A werden Staatsbürgerinnen 

und Staatsbürger, die ihre allgemeine Hochschulreife im Ausland erworben 

haben an andere Zulassungsvoraussetzungen gebunden als solche, die ihre 

allgemeine Hochschulreife in Deutschland erworben haben. Somit wird die 

allgemeine Hochschulreife aus anderen Ländern der deutschen 

untergeordnet und folglich auch der Bildungsabschluss dieser 

Bewerberinnen und Bewerber herabgesetzt. Damit liegt ein Eingriff in den 

Schutz vor Diskriminierung gem. Art. 18 I vor. 

IV. Rechtfertigung 

Der Eingriff durch § 14a StO-A in Art. 18 I i. V. m. Art. 21 AEUV könnte jedoch 

gerechtfertigt sein.  

 
89 Grabitz/Hilf/Nettesheim/Wendel, Art. 18 AEUV Rn. 14. 
90 Streinz/Streinz, Art. 18 AEUV Rn. 54. 
91 Grabitz/Hilf/Nettesheim/Wendel, Art. 18 AEUV Rn. 42. 
92 Calliess/Ruffert/Epiney, Art. 18 AEUV Rn. 9. 
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1. Einschränkbarkeit 

Art. 18 I AEUV müsste zunächst einschränkbar sein. Diskriminierende 

Regelungen sind unionsrechtlich nicht grundsätzlich verboten, jedoch geht 

der EuGH in ständiger Rechtsprechung davon aus, dass solche objektiv 

gerechtfertigt sein müssen.93 Gerade bei mittelbaren Diskriminierungen 

wird vom EuGH davon ausgegangen, dass diesbezüglich ein relatives Verbot 

vorliegt und die Möglichkeit einer sachlichen Rechtfertigung besteht.94 Bei § 

14a StO-A handelt es sich um eine mittelbare Diskriminierung. Mithin ist Art. 

18 I AEUV in dieser Hinsicht einschränkbar. 

2. Verfassungsmäßigkeit 

§ 14a StO-A könnte verfassungsgemäß sein. Dazu müssten die allgemeinen 

Grundsätze des Unionsrechts, insbesondere der Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit, gewahrt worden sein. 

a) Legitimer Zweck 

Wie bereits geprüft, wird mit § 14a StO-A ein legitimer Zweck verfolgt.95 

b) Geeignetheit 

§ 14a StO-A ist zur Erreichung des legitimen Zwecks auch geeignet.96 

c) Erforderlichkeit 

Hinsichtlich § 14a StO-A ist keine Erforderlichkeit gegeben, da es mildere, 

gleich effektive Mittel gibt, die in Betracht kommen.97 

Hilfsgutachten 

Wegen mangelnder Erforderlichkeit entspricht § 14a StO-A nicht dem 

Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. Der Eingriff durch § 14a StO-A ist deswegen 

nicht gerechtfertigt und stellt eine Verletzung des Rechts auf 

Gleichbehandlung aus Art. 18 I AEUV i. V. m. Art. 21 AEUV für S dar.  

Die Angemessenheit ist daher nur noch hilfsgutachterlich zu untersuchen. 

d) Angemessenheit 

§ 14a StO-A müsste auch angemessen hinsichtlich einer Beeinträchtigung 

von Art. 18 I AEUV i. V. m. Art. 21 AEUV sein. Hierzu müsste die 

Ungleichbehandlung objektiv, von der Staatsangehörigkeit unabhängig und 

im Sinne des Allgemeininteresses sein und in einem angemessenen 

 
93 EuGH, Rs. 167/88; Schwarze/Becker/Hatje/Schoo/Holoubek-EU, Art. 18 AEUV 
Rn. 21. 
94 Schwarze/Becker/Hatje/Schoo/Holoubek-EU, Art. 18 AEUV Rn. 21. 
95 s.o. Teil 3- Aufg. 3: D. IV. 2. a). 
96 s.o. Teil 3- Aufg. 3: D. IV. 2. b). 
97 s.o. Teil 3- Aufg. 3: D. IV. 2. c). 
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Verhältnis zu dem mit der nationalen Bestimmung verfolgten Zweck 

stehen.98  

§ 14a StO-A soll der einheitlichen Gestaltung des deutschen Systems der 

künstlerischen Hochschulausbildung dienen. Ziel ist es bei den Studierenden 

einen möglichst gleichen Bildungsstand vorliegend zu haben, damit keine 

größeren Lücken im Grundlagenwissen zu einer ungleichen Lernmöglichkeit 

und -fähigkeit im Studium führen. 

Zusätzlich dazu steht infrage, ob der Studiengang „Moderne Formen 

bildender Künste – Schwerpunkt Streetart“ überhaupt die Möglichkeit eines 

Berufes in Richtung Streetart garantieren kann. Im allgemeinen 

Kunstverständnis der Bevölkerung spiele die Bedeutung moderner Formen 

bildender Künste wie Streetart noch immer kaum eine Rolle. Lediglich große 

Marken bedienen sich dieser Kunstform für Werbekampagnen. Ob daraus 

aber ein ganzes Berufsfeld erwächst, wäre fragwürdig.  

Art. 18 AEUV gehört zu einer der grundlegenden Vorschriften des 

Unionsrechts und stellt eine besondere Ausprägung des allgemeinen 

Gleichheitssatzes dar.99 Die Unterschiede in den Schulsystemen bezüglich 

der allgemeinen Hochschulreife sind zurückzuführen auf die 

Verantwortlichkeit der Mitgliedsstaaten und deswegen nicht gegenüber den 

Staatsangehörigen zum Nachteil zu verwenden. Dass einige Fächer, wie 

beispielsweise Kunst, in den letzten Jahren vor Erlangung des Abschlusses 

gar nicht mehr oder nur noch schlecht gefördert werden, liegt in keiner 

Weise in der Verantwortung der Schülerinnen und Schüler.  

Außerdem garantiert ein Kurs in modernen bildenden Künsten an einer 

staatlichen Einrichtung nicht die als Zweck der Maßnahme gewünschte 

Einheitlichkeit in vollem Umfang. So können zum Beispiel schon die 

Lehrpersonen innerhalb eines Mitgliedsstaates den Unterricht trotz 

Lehrplan so unterschiedlich gestalten, dass die Schülerinnen und Schüler die 

Inhalte ganz anders lernen. Unterschiede hinsichtlich der Lehrpläne der 

verschiedenen Mitgliedsstaaten oder zwischen dem Kunstunterricht und 

Kunstkursen sind demnach sowieso gegeben, weswegen selbst bei Erfüllung 

der Zulassungsvoraussetzungen nach § 14a StO-A Uneinheitlichkeit vorliegt. 

Auch ist es möglich, dass Bewerbende die Zulassungsvoraussetzungen zwar 

objektiv erfüllen, ihr Abschluss oder der belegte Kurs allerdings bereits 

zeitlich viel zu weit zurückliegt, sodass die geforderten inhaltlichen 

 
98 EuGH; Rs. C-11/06; Haratsch/Koenig/Pechstein, Europarecht, Rn. 791; 
Oppermann/Classen/Nettesheim, Europarecht, § 16 Rn. 28. 
99 Jochum, Europarecht, Rn. 756. 
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Kenntnisse beispielweise aufgrund von Vergessen gar nicht mehr vorliegen. 

Vielmehr sorgt besonders die private Auseinandersetzung mit Kunst, die auf 

Freiwilligkeit und eigenem Engagement basiert, für ein tieferes Verständnis, 

beispielsweise in Form von privat organisierten Kursen oder der Umsetzung 

von Streetart in der privaten Freizeit.  

Die Zulassungsvoraussetzungen aus § 14a StO-A können dann zur Folge 

haben, dass Bewerberinnen und Bewerber ihrem Traumstudium und auch 

darauffolgenden Wunschberuf nicht nachgehen können, obwohl sie 

eigentlich qualifiziert genug für das Studium wären. Die Bedenken 

hinsichtlich der Qualifikation von Streetart als Beruf mögen vor allem in 

Hinsicht auf das Kunstverständnis der Bevölkerung der Wahrheit 

entsprechen. Deswegen aber darauf zu schließen, ein Beruf in dieser 

Richtung sei kaum möglich ist unverhältnismäßig. Gerade die letzten Jahre 

und Jahrzehnte zeigen einen starken Wandel in unserer Gesellschaft 

hinsichtlich der Digitalisierung auf, mit dem viele neue Berufe einhergingen. 

Zudem zeigen die verschiedenen Epochen der Kunst, dass sich diese in einem 

ständigen Wandel befindet und dieser nur durch aktive Auslebung und 

Förderung auch zukünftig andauert. Aus diesem Grund sorgt unter anderem 

ein Studium gerade dafür, dass sich das Verständnis für Streetart in der 

Gesellschaft festigt und zukünftig immer mehr Berufe eröffnet. Gerade die 

Verwendung von Streetart in Werbekampagnen zeigt auf, dass ein Wandel 

und eine gewisse Akzeptanz bereits angefangen haben und dies künftig eine 

Steigerung verspricht.   

Zwar erscheint die Regelung zumindest teilweise objektiv, jedoch wird 

deutlich, dass sie zu sehr an die Staatsangehörigkeit der Bewerbenden 

anknüpft und kein ausreichend wichtiges Ziel des Allgemeinwohls fördert. 

Die Betroffenen können sich also auf das in den Art. 18 und 21 AEUV 

verankerte Recht berufen, sich im Hoheitsgebiet eines ohne unmittelbare 

oder mittelbare Diskriminierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit frei 

zu bewegen und aufzuhalten.100 § 14a StO-A nicht angemessen. 

Gutachten 

F. Gesamtergebnis 

S kann sich auf eine Verletzung ihrer Rechte aus Art. 21 AEUV und dem damit 

in Verbindung stehenden Recht aus Art. 18 AEUV berufen. 

 

 
100 EuGH, Rs. C-73/08. 

http://dejure.org/gesetze/AEUV/18.html
http://dejure.org/gesetze/AEUV/21.html
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 Teil 3 – Aufgabe 4 

Vorabentscheidungsverfahren, Art. 267 AEUV 

Bei dem Vorabentscheidungsverfahren handelt es sich um ein 

Zwischenverfahren, „welches einen Teilausschnitt des vor dem nationalen 

Gericht anhängigen Gesamtverfahrens bildet.“101 Es bietet die Möglichkeit 

sich bei Zweifeln hinsichtlich der Auslegung von Unionsrecht an den 

Europäischen Gerichtshof zu wenden und dient der Sicherung von 

Homogenität bei der Auslegung und Anwendung von Unionsrecht.102 Das 

Verwaltungsgericht könnte sich demnach eines 

Vorabentscheidungsverfahrens nach Art. 267 AEUV bedienen. 

A. Zulässigkeit 

Das Vorabentscheidungsverfahren müsste zulässig sein. 

I. Zuständigkeit des EuGH 

Die Zuständigkeit des EuGH folgt aus Art. 267 I AEUV. 

II. Vorlageberechtigung 

Es bedarf einer Vorlageberechtigung. Über diese verfügt nach Art. 267 II 

AEUV jedes Gericht eines Mitgliedstaates.103 „Gerichte im Sinne des 

Unionsrechts sind dabei alle unabhängigen Organe, die auf gesetzlicher 

Grundlage in einem rechtsstaatlich geordneten Verfahren 

Rechtsstreitigkeiten anhand von Rechtsnormen mit Rechtskraftwirkung zu 

entscheiden haben.“104 Vorliegend handelt es sich um ein solches nationales 

Gericht, genauer ein Verwaltungsgericht, welches das Verfahren vorlegen 

möchte. Mithin wäre die Berechtigung dazu gegeben. 

III. Zulässiger Vorlagegegenstand 

Zusätzlich dazu ist ein zulässiger Vorlagegegenstand notwendig. Gem. Art. 

267 I sind dies Fragen zur Auslegung und Gültigkeit von Unionsrecht, 

genauer gesagt bezüglich der Verträge und der Handlungen der Organe, 

Einrichtungen oder sonstigen Unionsstellen.105 Bei fehlerhaft formulierten 

Fragen verfährt der EuGH sehr großzügig und formuliert diese in zulässige 

Fragen um.106 Eine mögliche Fragestellung des Verwaltungsgerichts wäre 

folgende: „Ist das Unionsrecht dahingehend auszulegen, dass es Vorschriften 

des nationalen Rechts entgegensteht, die die Zulassungsvoraussetzungen für 

ein künstlerisches Studium bei einer im Ausland erworbenen allgemeinen 

 
101 Hobe/Fremuth, Europarecht, § 11 Rn. 61. 
102 Bieber/Epiney/Haag/Kotzur, Die EU, § 9 Rn. 81. 
103 Hobe/Fremuth, Europarecht, § 11 Rn. 62. 
104 Hobe/Fremuth, Europarecht, § 11 Rn. 62. 
105 Streinz, Europarecht, § 8 Rn. 707. 
106 EuGH, Rs. 6/64; Jochum, Europarecht, Rn. 499. 
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Hochschulreife an weitere Voraussetzungen gegenüber solchen knüpft, die 

innerhalb des jeweiligen Mitgliedsstaates erworben wurden, weil dort 

zuletzt kein Kunst gelehrt wurde?“ Auch bei Fehlerhaftigkeit dieser Frage, 

würde sie umformuliert werden. Dementsprechend würde ein zulässiger 

Vorlagegegenstand vorliegen. 

IV. Entscheidungserheblichkeit der Vorlagefrage 

Die Vorlagefrage müsste außerdem entscheidungserheblich sein. Dazu legen 

gem. Art. 267 II AEUV die nationalen Gerichte Gründe hinsichtlich der 

Entscheidungserheblichkeit ihrer Frage vor, soweit sich diese nicht 

eindeutig aus den Akten ergeben.107 In der Regel wird dies vom EuGH nicht 

selbst überprüft, sollte die Frage jedoch unzulässig sein, weil das Verfahren 

abgeschlossen ist oder prozessfremde Zwecke verfolgt werden, ist der 

Europäische Gerichtshof nicht endgültig an diese Sichtweise gebunden.108 

Mögliche Begründungen, die das Verwaltungsgericht anbringen könnte, 

wäre der dringliche Diskriminierungsschutz der Unionsbürger und die 

Berechtigung zum Ergreifen des Studiums der Wahl bzw. des 

Wunschberufes, auf der anderen Seite hingegen die einheitliche Ordnung der 

künstlerischen Hochschulausbildung. Diesbezüglich wäre die Auslegung der 

Vorschriften über Art. 18 und Art. 21 AEUV für die Entscheidung des Streits 

erforderlich. Weitere Gründe sind erdenklich. Damit wäre die 

Entscheidungserheblichkeit gegeben.  

V. Vorlagepflicht  

Fraglich ist, ob eine Vorlagepflicht oder nur ein Vorlagerecht nationaler 

Gerichte besteht. Nach Art. 267 III AEUV besteht bei letztinstanzlichen 

Gerichten stets eine Vorlagepflicht, da deren Entscheidungen nicht mehr mit 

Rechtsmitteln anfechtbar sind.109 Bei unterinstanzlichen Gerichten hingegen 

liegt die Entscheidung über eine Vorlage im Ermessen des jeweiligen 

Spruchkörpers.110 Der Spruchkörper in diesem Verfahren müsste sich also 

für den Bedarf einer Klärung durch den EuGH entscheiden. In diesem Fall 

bestände dann ein Vorlagerecht. 

VI. Zwischenergebnis 

Bei Vorlage der benannten Voraussetzungen wäre das 

Vorabentscheidungsverfahren zulässig. 

 
107 Streinz, Europarecht, § 8 Rn. 710. 
108 Hobe/Fremuth, Europarecht, § 11 Rn. 65; Jochum, Europarecht, Rn. 502. 
109 Oppermman/Classen/Nettesheim, Europarecht, § 13 Rn. 76. 
110 Oppermman/Classen/Nettesheim, Europarecht, § 13 Rn. 76. 
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B. Sachentscheidung 

Im Anschluss an die Zulässigkeit folgt die Klärung der Vorlagefrage durch 

den Europäischen Gerichtshof. 

C. Ergebnis 

Im Ergebnis entscheidet somit der EuGH über die Vorlagefrage des 

Verwaltungsgerichts und somit darüber, ob § 14a StO-A gegen Unionsrecht 

verstößt. 
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Punkte 11 

Notenstufe Vollbefriedigend  

 

Votum 

1. Allgemeines 

Ihr Literatur- und Inhaltsverzeichnis sind nicht zu beanstanden.  

Verwenden Sie ein geschütztes Leerzeichen (Strg+Shift+Leertaste), um zu verhindern, dass 
ein Paragraphenzeichen isoliert am Ende einer Zeile steht.  

 

2. Frage 1 

Gut, dass Sie sehen, dass hier noch keine unmittelbare Beschwer vorliegt. Allerdings hätten 
Sie hier noch auf weitere mögliche Ausnahmen eingehen sollen. Bei der Frist hätten Sie 
ausführen sollen, ob § 93 Abs. 1 oder Abs. 3 BVerfGG einschlägig sind.  

Den Schutzbereich der Wissenschaftsfreiheit sehen Sie zutreffend als nicht eröffnet an. 
Allerdings hätten Sie noch diskutieren sollen, ob auch die Studierfreiheit unter Art. 5 Abs. 3 
GG fällt.  

Bei der formellen Verfassungsmäßigkeit der gesetzlichen Grundlage für die Satzung hätten 
Sie noch kurz auf die Gesetzgebungskompetenz eingehen sollen. Sie erkennen, dass kein 
Verstoß gegen die Wesentlichkeitslehre und den Bestimmtheitsgrundsatz vorliegt. Auf ein 
mögliches Rückwirkungsgebot gehen Sie hingegen nicht ein. Sie lehnen letztlich gut 
vertretbar eine Angemessenheit der Regelung ab. Bereits die Erforderlichkeit hätte hier auch 
abgelehnt werden können.  

Die Freiheit der Person hätten Sie hier nicht prüfen müssen.  

 

3. Frage 2 

Die Verhältnismäßigkeit der Exmatrikulation begründen Sie hier überzeugend.  

 

4. Frage 3 
 
Sie führen richtigerweise aus, dass der Schutzbereich der Arbeitnehmerfreizügigkeit, der 
Dienst- und Niederlassungsfreiheit nicht eröffnet ist. Eine allgemeine Diskriminierung 
nehmen zu gut vertretbar mangels Erforderlichkeit und Angemessenheit der Maßnahmen an. 
Ihre Prüfung doppelt sich hier allerdings in wesentlichen Aspekten.  

 

 

 



5. Frage 4 

Diese Frage beantworten Sie korrekt. Schön auch, dass sie sich an der Formulierung einer 
Vorlagefrage versuchen. 

 

6. Gesamt 
 
Formell weist Ihre Bearbeitung kaum Mängel auf. Auch inhaltlich lösen Sie die wesentlichen 
Aspekte jedenfalls vertretbar. Es fehlen jedoch auch einige Aspekte. Insgesamt eine über den 
durchschnittlichen Anforderungen liegende Bearbeitung.  
 


